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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Der Nationalrat befasste sich mit einer 2005 eingereichten parlamentarischen Initiative
Studer (evp, AG), welche die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit auf
Bundesebene verlangt. Gegen den Widerstand einer primär aus SVP-Abgeordneten
gebildeten Minderheit empfahl die Kommission für Rechtsfragen (RK-N), dem Vorstoss
Folge zu geben. Die Kommissionsmehrheit war freilich nicht uneingeschränkt für die
Einführung einer allgemeinen Überprüfung von Bundesgesetzen auf ihre Vereinbarkeit
mit Verfassungsbestimmungen. Diese parlamentarische Initiative würde aber
Gelegenheit bieten, die Wünschbarkeit der Einführung eines Verfassungsgerichtes und
allfällige dabei entstehende Probleme im Detail abzuklären. Gemäss
Kommissionssprecher Fluri (fdp, SO) habe zum Beispiel die Vereinheitlichung der
kantonalen Prozessordnungen einen Rechtsabbau zur Folge gehabt. Diese wurden
bisher von den Kantonen beschlossen und konnten vom Bundesgericht auf ihre
Grundrechtskonformität überprüft werden. Heute sind sie als eidgenössische Erlasse
von dieser Kontrolle befreit. Die Mehrheit des Plenums liess sich von den Argumenten
der Rechtskommission überzeugen und gab der Initiative mit 80 zu 67 Stimmen Folge. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.04.2009
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats fasste ihre Beschlüsse zur
sogenannten Quoteninitiative, welche eine zahlenmässig ausgeglichene Vertretung der
Geschlechter im Parlament, im Bundesrat und im Bundesgericht fordert. Die Initiative
selbst lehnte sie mit den gleichen Argumenten wie der Bundesrat ab: die Wahlfreiheit
der Bürgerinnen und Bürger bei der Bestellung des Parlaments würde damit unzulässig
eingeschränkt. Aus der Überzeugung, dass eine rasche Verbesserung des Frauenanteils
im Nationalrat (1995: 21,5%) wünschbar ist und es dazu staatlicher Massnahmen bedarf,
beschloss jedoch die SPK, der Initiative wenigstens einen indirekten Gegenvorschlag
gegenüberzustellen. Dieser sieht vor, dass bei den nächsten drei Nationalratswahlen auf
den gemischtgeschlechtlichen Listen die Frauen mindestens einen Drittel aller
Kandidaturen ausmachen sollen. Reine Männerlisten wären nur zugelassen, wenn sie
mit einer Frauenliste gleicher Bezeichnung verbunden sind. Dieser Eingriff ins
Vereinsrecht ist nach Ansicht der Kommission zur Verwirklichung des
Gleichstellungsgebots der Verfassung in Kauf zu nehmen. In einer Vernehmlassung
hatten sich die FDP, die CVP, die SP und die GP – die beiden letzteren allerdings nur als
Minimallösung – für diesen Vorschlag ausgesprochen; SVP, LP, SD und EDU lehnten ihn
ab. Auswirkungen dieser neuen Regel verspricht sich die SPK bei denjenigen Parteien
(v.a. SVP, FPS und SD) resp. Kantonen, wo es die Frauen bisher schwer hatten, nominiert
zu werden (gesamtschweizerisch hatte der Frauenanteil an den Kandidierenden bereits
1995 34,9% betragen). Die Kommission beantragte dem Plenum zusätzlich, die Beratung
der Volksinitiative zu verschieben und die Behandlungsfrist um ein Jahr bis auf März
2000 zu verlängern. Dieser Aufschub würde es erlauben, die Initiative in Kenntnis der
Resultate der vorgeschlagenen Listenquoten zu beurteilen.

Der Bundesrat äusserte sich skeptisch zu diesem Gegenvorschlag, der ohne Einbettung
in andere, von den Parteien zu ergreifende Massnahmen wenig bringen werde. Er wies
zudem das Parlament darauf hin, dass ein allfälliger Beschluss bis spätestens am 20.
März 1999 definitiv verabschiedet sein müsste, um bereits bei den Nationalratswahlen
1999 zur Anwendung zu gelangen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.09.1998
HANS HIRTER
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Bundesrat

Der Nationalrat sprach sich auf Antrag seiner SPK deutlich gegen die Volkswahl des
Bundesrates aus. Er beschloss mit 140 zu 23 Stimmen, einer entsprechenden
parlamentarischen Initiative Zisyadis (pda, VD) keine Folge zu geben. Neben der
Volkswahl wollte der Initiant auch noch Mindestquoten für die Sprachgruppen und die
Geschlechter einführen. Auch eine Mehrheit der SVP-Fraktion lehnte den Vorstoss ab. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.04.2009
HANS HIRTER

Organisation der Bundesrechtspflege

Im Vorjahr hatte der Nationalrat knapp eine auf zwei parlamentarische Initiativen
Studer (evp, AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) (07.476) zurückgehende Vorlage der RK-N
gutgeheissen, die auf die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit zielt. Die Vorlage
war nach einigen Debatten im Rat und Diskussionen in der Presse von der SP, den
Grünen, Anwälten, Richtern sowie zwölf Kantonen, später dann auch vom Bundesrat
begrüsst worden, während FDP und SVP Opposition bekundet hatten. Im Berichtjahr
wurde das Geschäft in der kleinen Kammer behandelt. Diese hatte sich bereits bei der
Einreichung der beiden parlamentarischen Initiativen 2005 sehr schwer getan. In der
engagierten und langen Debatte ging es letztlich um die Frage, wer letztverbindlich
zuständig sein soll für die Konkretisierung von Verfassungsnormen. Eine
Kommissionsminderheit wollte diese Entscheidung politisch, also von den Institutionen
(direkte Demokratie, Parlament) fällen lassen und beantragte Nichteintreten. Die
Mehrheit der RK-S plädierte hingegen für eine juristische Letztentscheidung. Die sich
zu Wort meldenden Befürworter und Gegner der Vorlage gehörten unterschiedlichen
Lagern an und ein parteipolitischer Graben konnte nur bedingt ausgemacht werden.
Letztlich entschied sich die Mehrheit der kleinen Kammer mit 27 zu 17 Stimmen, nicht
auf die Vorlage einzutreten. Damit ging das Geschäft zurück an den Nationalrat, der
noch im Dezember über einen Minderheitenantrag der SVP, dem Ständerat zu folgen
und nicht auf die Vorlage einzutreten, befinden musste. Auch in der grossen Kammer
gab es gespaltene Fraktionen. Zwar stimmten die GP und die GLP geschlossen gegen
den Minderheitsantrag und die SVP geschlossen dafür, die CVP (19:7 für Nichteintreten),
die BDP (6:2), die FDP (18:5) und die SP (6:34 und 1 Enthaltung) waren sich jedoch nicht
einig. Mit 101 zu 68 Stimmen wurde der Minderheitsantrag schliesslich angenommen
und die auf eine achtjährige Vorlaufzeit zurückblickende Vorlage endgültig abgelehnt.
Die Debatte um die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit nahm damit ein
vorläufiges Ende, die Diskussion um den geeigneten Akteur für die Prüfung der
Vereinbarkeit von Volksinitiativen und Grundrechten war damit aber nicht vom Tisch. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2012
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Der Nationalrat lehnte die 1988 eingereichte parlamentarische Initiative Meier (gp, ZH)
für die Einführung des fakultativen Referendums für grosse Bauprojekte des Bundes
und für wichtige Konzessionserteilungen ab. Ebenfalls keine Zustimmung fand eine
allgemeiner gehaltene Motion der Kommissionsminderheit, welche den Bundesrat
beauftragen wollte, eine Vorlage für einen entsprechenden Ausbau der Volksrechte
auszuarbeiten. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1990
HANS HIRTER

Bei der Behandlung der parlamentarischen Initiative Dünki (evp, ZH) für eine speditivere
Behandlung von Volksinitiativen setzte sich der weiter gehende Vorschlag der
vorberatenden Kommission durch: Der Nationalrat forderte den Bundesrat mit einer
Motion auf, nicht nur die maximal erlaubten Behandlungsfristen zu verkürzen, sondern
diese als Gesamtfristen bis zur Durchführung der Volksabstimmung zu erklären. Der
Basler Journalist Böhi stellte die Unterschriftensammlung für seine.im Vorjahr lancierte
Volksinitiative für eine Verkürzung der Behandlungsfristen ein. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1990
HANS HIRTER

Die zuständige Nationalratskommission veröffentlichte ihren ablehnenden Bericht zur
Einheitsinitiative, bei der das Parlament entscheiden könnte, ob das Anliegen einer
Volksinitiative auf der Verfassungsoder der Gesetzesstufe behandelt werden soll. Wie
die Kommission bereits im Vorjahr bekannt gegeben hatte, beurteilt sie dieses neue
Instrument in der Praxis als zu kompliziert. Im Plenum fand dieses Verdikt bei allen
Fraktionen mit Ausnahme der SVP Zustimmung. Ebenso abgelehnt wie die
Einheitsinitiative wurde auch ein Antrag der Kommissionsminderheit für die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.1991
HANS HIRTER
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Ausarbeitung eines Vorschlags für die Einführung der Gesetzesinitiative. Gegen diese
war bisher ins Feld geführt worden, dass mit ihr die im parlamentarischen
Gesetzgebungsprozess gegebene Gleichberechtigung des Ständerates umgangen
werden könnte. Vollmer (sp, BE) skizzierte nun ein neues Modell, welches mit den
föderalistischen Prinzipien verträglich ist. Dieses sieht vor, dass für die Annahme von
Gesetzesinitiativen, welche von einer der beiden Parlamentskammern abgelehnt
werden, nicht nur das Volks- sondern auch das Ständemehr erforderlich ist. 7

Wohl nicht zuletzt mit Blick auf die zu erwartende Auseinandersetzung über die
Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs hatte Nationalrat Hubacher (sp, BS) im
Vorjahr eine parlamentarische Initiative für die Einführung eines allgemeinen
Rüstungsreferendums eingereicht. Nachdem die Stimmberechtigten bereits 1987 eine
entsprechende Volksinitiative der SP mit einem Neinstimmenanteil von knapp 60
Prozent verworfen hatten, lehnte der Nationalrat auch den von der SP, den Grünen und
der LdU/EVP-Fraktion unterstützen Vorstoss Hubacher mit 96 zu 54 Stimmen ab. Nach
Ansicht der Fraktionen der FDP und der SVP dürfte eine derartige Erweiterung der
Volksrechte nur im Rahmen der Einführung eines generellen Finanzreferendums, dem
z.B. auch Beschlüsse über Rahmenkredite für Entwicklungshilfe oder Lohnerhöhungen
für das Bundespersonal unterstellt wären, eingeführt werden. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.1991
HANS HIRTER

Volksinitiativen, welche sich gegen konkrete Bauvorhaben richten, waren in den letzten
Jahren oft mit einer Rückwirkungsklausel versehen gewesen. So hätte die Annahme der
1990 verworfenen Initiative "Stopp dem Beton" alle seit 1986 bewilligten oder gebauten
Strassen betroffen. Auch die Initiative "40 Waffenplätze sind genug", welche sich
konkret gegen den in Neuchlen-Anschwilen (SG) geplanten Waffenplatz richtet, verfügt
über eine Rückwirkungsklausel, um einen während der Behandlung der Initiative
getroffenen Parlamentsentscheid wieder rückgängig zu machen. Nationalrat Zwingli
(fdp, SG) reichte nun eine parlamentarische Initiative ein, welche verlangt, dass in
Zukunft das Parlament über die Gültigkeit von Rückwirkungsklauseln entscheiden soll.
Der Nationalrat beschloss gegen den Widerstand der Linken, diesen Vorstoss zumindest
in seiner allgemeinen Stossrichtung zu unterstützen und eine Kommission mit näheren
Abklärungen zu beauftragen. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.1991
HANS HIRTER

Nach Ansicht der Kommissionsmehrheit sind diese Rückwirkungsklauseln vor allem
vom Standpunkt der Rechtssicherheit her problematisch, weil mit ihnen nachträglich
die verfassungsmässige Kompetenzordnung aufgehoben werden kann, indem ein
faktisches Referendumsrecht für bereits zustandgekommene, nicht
referendumspflichtige Parlamentsbeschlüsse eingeführt wird. Zudem sieht die
Kommission in ihnen insofern einen Missbrauch der Volksrechte, als sie eingesetzt
werden, um den Vollzug von Beschlüssen — zumindest bis zur Volksabstimmung über
diese Initiativen — hinauszuschieben. Gegner des Vorstosses Zwingli hielten dem
entgegen, dass ein Verbot von Rückwirkungsklauseln eine nicht akzeptable und bisher
nicht übliche Einschränkung der Volksrechte bedeuten würde, und dass diese Klauseln
ein wichtiges Druckmittel für eine rasche Behandlung von Initiativen durch Bundesrat
und Parlament darstellten. Im Parlament besteht Einigkeit, dass eine Verkürzung der
Behandlungsfristen für Volksinitiativen nötig ist. Die Motion des Nationalrats für eine
speditivere Behandlung von Volksinitiativen wurde im Berichtsjahr auch vom Ständerat
gutgeheissen. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.1991
HANS HIRTER

Auch wenn das Parlament diese aktuellen sicherheitspolitischen Streitfragen nicht
zum Anlass für eine Praxisänderung nehmen wollte, wird das Thema im Gespräch
bleiben. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats beschloss mit knappem
Mehr, die im Vorjahr überwiesene parlamentarische Initiative Zwingli (fdp, SG) weiter zu
behandeln und abzuklären, welche neuen Bestimmungen geschaffen werden müssten,
um Rückwirkungsklauseln in Volksinitiativen in Zukunft zu verbieten. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.05.1992
HANS HIRTER
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Ein Vorschlag, wie vermieden werden könnte, dass vom Parlament beschlossene grosse
Rüstungsgeschäfte und Bauprojekte mit rückwirkenden Volksinitiativen bekämpft
werden, kam vom Staatsrechtler Kölz und wurde auf politischer Ebene von Nationalrat
Rechsteiner (sp, SG) in Form einer parlamentarischen Initiative aufgenommen. Diese
verlangt, dass die Bundesversammlung auch Verwaltungsakte von ausserordentlicher
Tragweite in der Form eines allgemeinverbindlichen – und damit dem fakultativen
Referendum unterstellten – Bundesbeschlusses fassen kann. Gemäss Kölz hatte die
anlässlich der Verfassungstotalrevision von 1874 eingeführte Rechtsform des
allgemeinverbindlichen Bundesbeschlusses ursprünglich die Bedeutung eines
Verwaltungsreferendums für wichtige Entscheide. Sie war dann aber 1962 im Rahmen
einer Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes restriktiver gefasst worden, indem ihre
Anwendung auf zeitlich befristete gesetzgeberische Entscheide beschränkt wurde. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.05.1992
HANS HIRTER

Aus den Reihen der nationalrätlichen Gegner eines Verbots von rückwirkenden
Bestimmungen wurde der Vorschlag gemacht, dass Geschäftsverkehrsgesetz
dahingehend zu ändern, dass die Bundesversammlung auch Verwaltungsakte von
ausserordentlicher Tragweite wieder in der Form eines referendumsfähigen
allgemeinverbindlichen Bundesbeschlusses verabschieden kann, wie dies bis 1962
möglich war. Die Fronten im Nationalrat waren dieselben wie in der Frage des Verbots
rückwirkender Bestimmungen: die bürgerliche Mehrheit lehnte die mit einer
parlamentarischen Initiative Rechsteiner (sp, SG) angestrebte Erweiterung der
direktdemokratischen Rechte ab. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.02.1993
HANS HIRTER

Auf Antrag seiner Staatspolitischen Kommission beschloss der Nationalrat, einer
parlamentarischen Initiative Rebeaud (gp, GE), welche sowohl ein Verbot für den
Massenversand von Unterschriftenlisten als auch für die Entlöhnung von
Unterschriftensammlern gefordert hatte, keine Folge zu geben. Beide Vorschläge
wurden als nicht praktikabel beurteilt. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.1993
HANS HIRTER

Im März befasste sich der Nationalrat mit Massnahmen gegen die vor allem in grossen
Kantonen als zu gross empfundene Anzahl von Listen bei den Nationalratswahlen. Da
der Bundesrat in Aussicht gestellt hatte, noch im laufenden Jahr seine Vorschläge für
eine Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte vorzulegen, in welcher auch
dieses Thema angeschnitten würde, entschied sich der Nationalrat dafür, einer 1991
eingereichten parlamentarischen Initiative Spoerry (fdp, ZH) keine Folge zu geben.
Immerhin verabschiedete er eine Motion, welche generell entsprechende Massnahmen
verlangt. Da das in der Initiative Spoerry enthaltene Verbot von
Listenunterverbindungen sowohl in der vorberatenden Staatspolitischen Kommission
als auch im Plenum stark umstritten war, wurde es im Motionstext lediglich
unverbindlich als Möglichkeit aufgeführt. Eine weniger umstrittene Motion des
Nationalrats verlangte vom Bundesrat die Staffelung der für die Einreichung eines
Wahlvorschlags erforderlichen Unterschriftenzahl nach der Kantonsgrösse. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.1993
HANS HIRTER

Im Nationalrat plädierten die Fraktionen der SP, der Grünen, von LdU/EVP und der
SD/Lega sowie auch Bundeskanzler Couchepin im Namen des Bundesrates für
Nichteintreten, blieben aber mit 95:69 Stimmen in der Minderheit. In der
Detailberatung stimmte der Rat dem Verbot der Rückwirkungsklauseln zu. In bezug auf
die maximale Behandlungsfrist für Initiativen beschränkte er sich darauf, in die
Verfassung nur das Prinzip aufzunehmen, die Bestimmung dieser Frist jedoch dem
Ausführungsgesetz zu überlassen. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1993
HANS HIRTER

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats veröffentlichte ihren Bericht zur
parlamentarischen Initiative Zwingli (fdp, SG) für ein Verbot von rückwirkenden
Bestimmungen in Volksinitiativen. Die Kommissionsmehrheit beantragte, durch eine
Revision von Art. 121 BV derartige Bestimmungen zu verbieten, da diese rechtsgültige
Entscheide annullierten und damit die Rechtssicherheit gefährdeten. Eine praktisch
gleich starke Minderheit sprach sich für die Beibehaltung der bisherigen liberalen Praxis
aus. Ein Grund, weshalb Volksinitiativen in letzter Zeit oft mit Rückwirkungsklauseln
versehen waren, bestand darin, dass sich nach Ansicht der Initianten die Behandlung
ihres Begehrens ungebührlich verzögert hat. In der Kommission war der Antrag

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.04.1993
HANS HIRTER
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unbestritten, dass die maximale Behandlungsfrist für Volksinitiativen nicht mehr bis
zum Abschluss der parlamentarischen Behandlung, sondern bis zur Volksabstimmung
vier Jahre betragen soll. Der Bundesrat stellte sich in seiner Stellungnahme in bezug auf
die Rückwirkung hinter den Nichteintretensantrag der Minderheit und schlug zudem
vor, die Behandlungsfristen nicht auf Verfassungsstufe sondern im Rahmen der
Revision des Gesetzes über die politischen Rechte zu regeln. 17

Der Nationalrat lehnte auf Antrag einer Mehrheit seiner Staatspolitischen Kommission
auch die beiden parlamentarischen Initiativen Rychen und Seiler [92.411]  (beide svp,
BE) für eine Erhöhung der Unterschriftenzahl bei Referenden resp. Volksinitiativen ab.
Hauptargument für die Initianten, die auch von den Mehrheiten der Fraktionen der FDP,
der CVP und der SVP unterstützt wurden, war die Tatsache, dass seit der Einführung
dieser Instrumente der geforderte Anteil der Unterzeichnenden am Total der
Stimmberechtigten von 4,6% auf 1,1% (Referendum) resp. von 7,7 % auf 2,2% (Initiative)
abgesunken ist. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.1993
HANS HIRTER

Die Staatspolitische Kommission des Ständerats beschloss mit 6 zu 3 Stimmen, dem
Plenum Nichteintreten auf das vom Nationalrat beschlossenen Verbot der Rückwirkung
zu beantragen. Ein gewisser Handlungsbedarf ist allerdings auch für die Kommission
gegeben, unter anderem auch bei der Behandlung von Initiativen, welche
völkerrechtliche Verpflichtungen tangieren. Sie reichte deshalb eine Motion [93.3533]
für eine umfassende Regelung der Gültigkeit von Volksinitiativen ein. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.1993
HANS HIRTER

In der Frage der rückwirkenden Bestimmungen bei Volksinitiativen folgte der Ständerat
seiner Kommission. Er lehnte eine im Vorjahr vom Nationalrat gutgeheissene
parlamentarische Initiative Zwingli (fdp, SG) für ein Verbot derartiger Klauseln ab und
verabschiedete eine Motion, die den Bundesrat beauftragen will, eine umfassende
Regelung für die Gültigkeit von Volksbegehren auszuarbeiten. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.1994
HANS HIRTER

Es kam seit 1848 erst sechsmal vor, dass eine Verfassungsvorlage am fehlenden
Ständemehr scheiterte (das letzte Mal der Energieartikel 1983). Am 12. Juni wurde diese
Liste um zwei weitere Fälle erweitert: die erleichtere Einbürgerung (bei einem
zustimmenden Volksmehr von 52,8%) und der Kulturförderungsartikel (51,0%). Dies
belebte natürlich auch die vor allem von Politologen geführte Diskussion um die
demokratische Berechtigung der Institution des Ständemehrs, welche - allerdings nur
bei Verfassungsänderungen und wichtigen internationalen Verträgen - einem einzigen
Bürger aus dem Kanton Appenzell-Innerrhoden gleich viel Stimmkraft gibt wie 39
Zürchern. Nationalrat Gross (sp, ZH) forderte mit einer parlamentarischen Initiative, die
seit 1848 unterschiedlich verlaufene demographische Entwicklung der Kantone bei der
Berechnung des Ständemehrs zu berücksichtigen. Dies könnte beispielsweise dadurch
geschehen, dass den Ständen gemäss ihrer Bevölkerungszahl drei, zwei oder eine
Stimme zugeteilt würde. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.1994
HANS HIRTER

Da in den letzten Jahren vermehrt Volksinitiativen angenommen worden sind (fünf seit
1982), stellt sich häufiger als früher das Problem, ob das Parlament - das sich in der
Regel gegen die Begehren ausgesprochen hat - beim Erlass der
Ausführungsgesetzgebung die Intentionen der Initianten ausreichend umsetzt. In
jüngster Vergangenheit wurde diese korrekte Ausführung etwa bei der 1. August-
Initiative (keine Lohnzahlungsgarantie) oder bei der Alpeninitiative (Bau der N9 bis
Brig/VS) bestritten. Nationalrat Gross (sp, ZH) möchte für diese Fälle eine
Rekursmöglichkeit einführen. Gemäss seiner 1993 eingereichten parlamentarischen
Initiative sollen 10 000 Bürger und Bürgerinnen vom Bundesgericht eine Überprüfung
der Übereinstimmung der Gesetzgebung mit dem Verfassungsauftrag verlangen können.
Die Kommissionsmehrheit sprach sich aus grundsätzlichen Überlegungen gegen eine,
wenn auch nur selektive, Verfassungsgerichtsbarkeit aus und verwies zudem auf die
Möglichkeit, eine unbefriedigende Ausführungsgesetzgebung mit dem Referendum zu
bekämpfen. Das Plenum teilte diese Ansicht und lehnte den Vorstoss mit 65:36
Stimmen ab. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.03.1995
HANS HIRTER
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Eine Reduktion der Unterschriftenzahl für Initiativen und Referenden visierte
demgegenüber eine parlamentarische Initiative Blatter (cvp, OW) an. Allerdings wollte er
gleichzeitig das Sammeln von Unterschriften wesentlich erschweren, indem die
Formulare nur noch auf bestimmten, von den Gemeinden bezeichneten Amtsstellen
rechtsgültig hätten unterzeichnet werden können. Nach Ansicht des Initianten könnten
damit nicht nur gewisse Missstände bei Unterschriftensammlungen vermieden (z.B.
Direct-Mail-Kampagnen durch bezahlte Werbebüros), sondern auch die Zahl der
Volksbegehren insgesamt reduziert werden. Der Nationalrat stimmte dem Anliegen
gegen den Antrag seiner Staatspolitischen Kommission vorerst zu, lehnte es dann aber
nach einem Rückkommensantrag Steinemann (fp, SG) ab. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.1995
HANS HIRTER

Der Ständerat hatte im Vorjahr beschlossen, auf die Vorlage des Nationalrats für ein
Verbot von rückwirkenden Bestimmungen in Volksinitiativen nicht einzutreten und
den Bundesrat mit einer Motion [93.3533] zu beauftragen, selber diesbezügliche
Vorschläge auszuarbeiten. Die vorberatende Kommission des Nationalrats hatte
anschliessend mit knapper Mehrheit entschieden, den konkreten Vorschlag ebenfalls
fallen zu lassen und auf entsprechende allgemeinere Vorschläge des EJPD im Rahmen
der Totalrevision der Bundesverfassung zu warten. Nachdem die drei bürgerlichen
Bundesratsparteien aber für eine rasche Lösung votiert hatten, beharrte der
Nationalrat mit 84:64 auf seinem ursprünglichen Beschluss. Er überwies zudem auch
die Motion des Ständerats. Dieser lehnte dann den Verbotsbeschluss des Nationalrats
zum zweitenmal und damit definitiv ab. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.1995
HANS HIRTER

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Robert (gp, BE) keine Folge,
welche dem Parlament die Kompetenz erteilen wollte, dem fakultativen Referendum
unterstehende völkerrechtliche Verträge direkt, d.h. ohne Unterschriftensammlung,
der Volksabstimmung zu unterstellen. Neben dem Einwand, dass damit das
Instrumentarium der Volksrechte noch variantenreicher und damit unübersichtlicher
würde, verwies die Staatspolitische Kommission auch auf die anstehende Totalrevision
der Verfassung, welche den geeigneten Rahmen zur Reform der Volksrechte biete. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.12.1995
HANS HIRTER

Unabhängig von den Bestrebungen im Rahmen der Verfassungstotalrevision unternahm
der Waadtländer Sozialdemokrat Chiffelle einen neuen Anlauf zur Einführung des
fakultativen Referendums für Kredite des VBS für Bauten, Landerwerb und
Rüstungskäufe, welche die Summe von 200 Mio Fr. übersteigen. Seine von der SP
unterstützte parlamentarische Initiative wurde im Nationalrat mit 120:57 Stimmen
abgelehnt. Dabei hatte die vorberatende Kommission auf die Anträge zur Totalrevision
der Bundesverfassung aufmerksam gemacht, welche das Finanzreferendum ebenfalls
einführen möchten, es aber nicht auf ein einzelnes Departement beschränken wollen. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.06.1998
HANS HIRTER

Eine etwas weniger radikale Verkürzung der Behandlungsfristen, nämlich auf 18
Monate von der Einreichung bis zur Volksabstimmung, strebte eine parlamentarische
Initiative Maspoli (lega, TI) an. Obwohl sein Vorstoss von 57 Abgeordneten aus allen
Fraktionen unterzeichnet worden war, und sich auch die SPK nur knapp für eine
Ablehnung ausgesprochen hatte, wurde er im Plenum mit 102:39 Stimmen deutlich
verworfen. Kommissionssprecher Gross (sp, ZH) hatte in seinem Votum gegen den
Vorstoss zwei Argumente in den Vordergrund gestellt. Erstens die Tatsache, dass mit
den in den letzten Jahren erfolgten Verkürzungen der Behandlungsfristen eine
Hinhaltetaktik durch die Behörden, wie früher nicht selten praktiziert, verunmöglicht
worden sei. Als zweitens Argument führte er die praktische Funktion der Volksinitiative
in ihrer schweizerischen Ausprägung an. Im Gegensatz etwa zur Praxis in Kalifornien (wo
die Volksabstimmung unmittelbar nach der Einreichung stattfindet) sei diese in der
Schweiz nicht ein reines Machtinstrument gegen das Parlament, sondern habe vielmehr
die Wirkung eines Auslösers von breiten politischen Diskussionen und motiviere die
Behörden dazu, nach neuen Lösungen für offensichtliche Probleme zu suche. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1998
HANS HIRTER
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Die damit befassten Subkommissionen der SPK beider Räte beschlossen, wie die im
Sommer 1999 gescheiterten Pläne des Bundesrats für eine Reform der Volksrechte
weiter verfolgt werden sollen. Auf die für das damalige Scheitern verantwortliche
Erhöhung der Unterschriftenzahl für Initiative und Referendum soll ebenso verzichtet
werden wie auf eine Verkürzung der Sammelfristen. Festhalten möchte man jedoch an
der Einführung einer „allgemeinen Volksinitiative“. Damit könnte eine Forderung in
allgemeiner Form eingebracht werden, über die genaue Formulierung und die Frage, ob
das Anliegen auf Gesetzes- oder Verfassungsstufe zu behandeln sei, würde dann das
Parlament entscheiden. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.07.2000
HANS HIRTER

Die SPK-SR konkretisierte ihre früher geäusserte Absicht, wenigstens die kaum
umstrittenen Anliegen aus dem im Rahmen der Verfassungstotalrevision gescheiterten
„Reformpaket Volksrechte“ weiter zu verfolgen. Mit einer parlamentarischen Initiative
beantragte sie die Einführung der „allgemeinen Volksinitiative“, deren Ziele auf
Verfassungs- oder Gesetzesstufe realisiert werden können. Ist das Parlament mit der als
Anregung formulierten allgemeinen Initiative einverstanden, arbeitet es eine
entsprechende Vorlage auf Verfassungs- oder Gesetzesstufe aus, welche dann dem
obligatorischen resp. bei einem Gesetz dem fakultativen Referendum unterstellt ist.
Sind die Initianten mit der Umsetzung ihrer Idee durch das Parlament nicht zufrieden,
sollen sie sich beim Bundesgericht beschweren dürfen. Lehnt die Bundesversammlung
die Initiative ab, findet darüber eine Volksabstimmung statt. Im Unterschied zum
ursprünglichen Vorschlag des Bundesrats soll es dem Parlament aber in diesem Fall
erlaubt sein, einer allgemeinen Initiative noch vor dem Volksentscheid einen
Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Damit könnte verhindert werden, dass sich die
Stimmberechtigten zweimal (zuerst zur Initiative und später dann noch zum
Gegenvorschlag) an die Urne begeben müssen. Als zweite Neuerung schlug die SPK eine
Ausweitung des fakultativen Staatsvertragsreferendums auf alle Abkommen vor, die
wichtige rechtsetzende Normen enthalten oder zum Erlass von Gesetzen verpflichten.
Bisher waren nur Verträge dem fakultativen Referendum unterstellt, welche eine
multilaterale Rechtsvereinheitlichung herbeiführen. Die SPK des Ständerats, welche ja
seinerzeit einer Heraufsetzung der Unterschriftenzahl zugestimmt hatte, wollte auch
jetzt nicht ganz auf die Erschwerung des Initiativrechts verzichten. Sie beantragte eine
Verkürzung der Sammelfrist für Volksinitiativen von achtzehn auf zwölf Monate. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.04.2001
HANS HIRTER

Der Bundesrat war grundsätzlich mit diesen Neuerungen einverstanden. Er unterstützte
aber einen Antrag der Kommissionsminderheit, dass analog zum Referendumsrecht
auch eine Volksinitiative (inkl. die neue allgemeine Volksinitiative) von acht Kantonen
eingereicht werden kann. Bei der Unterschriftenzahl vertrat er ebenfalls eine etwas
andere Position als die SPK: Damit das neue Instrument der allgemeinen Volksinitiative
auch benutzt wird, soll es mit einer Unterschriftenzahl von bloss 70'000 attraktiver sein
als die normale Volksinitiative. Parallel dazu beantragte er, die für ein Referendum
erforderliche Unterschriftenzahl auf 70'000 heraufsetzen. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2001
HANS HIRTER

Der Ständerat beriet die Vorlage in der Herbstsession. Er stimmte der Einführung der
allgemeinen Volksinitiative zu. Hingegen sprach er sich knapp gegen eine Verkürzung
der Sammelfrist für Volksinitiativen auf zwölf Monate aus; die erforderliche
Unterschriftenzahl wurde gemäss dem Antrag der SPK auch für die allgemeine
Volksinitiative auf 100'000 festgelegt. Der Bundesrat vermochte sich mit seinem Antrag
durchzusetzen, neu auch den Kantonen das Recht auf die Einreichung einer
Volksinitiative zu erteilen. Erfolgreich war der Bundesrat ebenfalls mit seinem Antrag,
dass bei völkerrechtlichen Verträgen, welche zwingende Rechtsreformen verlangen, die
einzelnen Revisionen im Sinne einer Paketlösung dem Referendum entzogen werden
können; dem fakultativen Referendum unterstellt wäre dann nur noch der Vertrag an
sich. Die Möglichkeit, dass das Parlament einer allgemeinen Volksinitiative sofort einen
Gegenvorschlag gegenüberstellen und gleichzeitig mit der Initiative dem Volk
unterbreiten kann, wurde in dem Sinne präzisiert, dass dies nur bei vom Parlament
abgelehnten Volksinitiativen möglich sein soll. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2001
HANS HIRTER
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Der Nationalrat behandelte als Zweitrat die Verfassungsänderungen zur Einführung der
„allgemeinen Volksinitiative“ und zur Ausweitung des fakultativen
Staatsvertragsreferendums auf alle Abkommen, die wichtige rechtsetzende Normen
enthalten oder zum Erlass von Gesetzen verpflichten. Die vom Ständerat vor einem Jahr
neu in das Reformpaket aufgenommene Kantonsinitiative, die von acht Kantonen
eingereicht werden kann, wurde vom Nationalrat mit 86:60 Stimmen gestrichen. Die
SVP-Fraktion beantragte erfolglos, auf die allgemeine Volksinitiative zu verzichten, da
damit das sonst bei Volksinitiativen verlangte Ständemehr umgangen werden kann
(wenn das Parlament eine Umsetzung auf Gesetzesebene beschliesst). Keinen Erfolg
hatte auch die SP, die zusammen mit dem Bundesrat für eine Unterschriftenzahl von
70'000 statt 100'000 plädierte. Gescheitert ist die SP auch mit ihrem Versuch, das als
„Mini-Reform“ charakterisierte Vorhaben doch noch etwas auszupolstern: der
Nationalrat lehnte sowohl die Einführung der ausformulierten Gesetzesinitiative, wie sie
in allen Kantonen ausser dem Jura besteht, als auch das neue Instrument der
Volksmotion für die Aussenpolitik ab. Mit letzterem hätten 10'000 Stimmberechtigte
dem Parlament beantragen können, den Bundesrat zu beauftragen, in internationalen
Gremien bestimmte Anliegen zu vertreten. In der Gesamtabstimmung stimmte die Linke
der Reform der Volksrechte gleichwohl zu. Im Gegensatz dazu lehnten die SVP und die
Liberalen die Vorlage geschlossen ab. In der zweiten Runde der Differenzbereinigung
verzichtete der Ständerat knapp (19:16 Stimmen) auf die Kantonsinitiative. In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 102:67 Stimmen an. Die
Hauptopposition kam aus der SP-Fraktion. Diese hatte aus Protest gegen die ihrer
Ansicht nach zu hohe Unterschriftenzahl für die allgemeine Volksinitiative (100'000)
Nein gestimmt. Dagegen gestimmt hatten auch die Liberalen, während sich die Grünen
der Stimme enthielten; im Ständerat gab es sieben Gegenstimmen. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.2002
HANS HIRTER

Die Volksabstimmung über die Verfassungsänderungen zur Einführung der „allgemeinen
Volksinitiative“ und zur Ausweitung des fakultativen Staatsvertragsreferendums fand
am 9. Februar statt. Die Kampagne vermochte keine hohen Wellen zu werfen. Von der
SP und der GP wurde die Vorlage wie bereits im Parlament bekämpft, da sie die
Ausgestaltung der allgemeinen Volksinitiative mit den verlangten 100'000
Unterschriften als zu wenig attraktiv betrachteten. Das bürgerliche Lager war gespalten:
Die FDP und die CVP empfahlen zwar Zustimmung, Parlamentarier aus ihren Reihen
wirkten aber auch beim Kontra-Komitee mit und einige Kantonalsektionen der FDP
gaben die Nein-Parole aus. Die SVP und die Liberalen lehnten die Reform ab, wobei ihr
Hauptargument die potentielle Umgehung des Ständemehrs bei der Umsetzung einer
Initiative auf Gesetzesebene war.

Bundesbeschluss über den Ausbau der Volksrechte
Abstimmung vom 9. Februar 2003

Beteiligung: 29%
Ja: 934'005 (70,4%) / 20 6/2 Stände
Nein: 393'638 (29,6%) / 0 Stände

Parolen:
— Ja: FDP (6*), CVP, SD, FP, EDU; SBV.
— Nein: SP (1*), SVP (4*), LP, GP, EVP; SGB.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Bei einer sehr niedrigen Stimmbeteiligung von 29% stimmte das Volk der Reform der
Volksrechte mit einem Ja-Stimmenanteil von 70% deutlich zu. In allen Kantonen wurde
die Reform angenommen: am deutlichsten in Freiburg mit 77%, am schwächsten in
Schaffhausen mit 56%. Die Vox-Analyse ergab, dass der Vorlage von den
Stimmberechtigten keine grosse Bedeutung zugemessen worden war. Unterschiede im
Stimmverhalten gab es kaum; insbesondere hatten die Linke und die SVP ihre eigene
Anhängerschaft mit ihrer Nein-Parole nicht zu überzeugen vermocht. Zur niedrigen
Stimmbeteiligung (sie war bisher nur zweimal noch schlechter gewesen) hatte auch
beigetragen, dass neben dieser Vorlage nur noch eine kaum bestrittene Revision des
Krankenversicherungsgesetzes zur Abstimmung kam. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.02.2003
HANS HIRTER
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Die SVP-Fraktion im Nationalrat reichte zwei parlamentarische Initiativen zur
Einführung des Finanzreferendums ein. Darin verlangt sie, dass Verpflichtungs- oder
Rahmenkredite ab einem im Initiativtext nicht festgelegten Betrag dem fakultativen
Referendum unterstellt sein sollen (03.401). Kredite von einem niedriger liegenden
Minimalumfang sollen zudem auf Verlangen von je einem Drittel der Mitglieder der
beiden Ratskammern dem fakultativen Referendum unterstellt werden (03.402). Die
SPK des Nationalrats beantragte, dem ersten Vorstoss Folge zu geben und den zweiten
abzulehnen. Der Freisinnige Müller (ZH) reichte zudem eine vom Bundesrat zur
Ablehnung empfohlene Motion für ein fakultatives Finanzreferendum ein (03.3019). 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2003
HANS HIRTER

Die Linke unternahm einen weiteren Versuch, das bei Volksabstimmungen über
Verfassungsfragen und den Beitritt zu internationalen Organisationen erforderliche
Ständemehr in Frage zu stellen. Nationalrat Fehr (sp, SH) verlangte mit einer
parlamentarischen Initiative, dass bei diesen Entscheiden das Ständemehr nicht mehr
erforderlich sein soll, wenn zuvor der Ständerat mit einem qualifizierten Mehr (z.B. zwei
Drittel) zugestimmt hat. Die bürgerliche Mehrheit der SPK sah in den wenigen Fällen (8),
bei denen Volks- und Ständemehr bisher auseinanderklafften, keinen Anlass zur
Beunruhigung, da in diesen Entscheiden das Volksmehr jeweils sehr knapp ausgefallen
sei (zwischen 50,2% und 55,4%). Das Ratsplenum folgte mit 97:69 Stimmen ihrem
Antrag und gab der Initiative keine Folge. Bereits 1995 scheiterte eine parlamentarische
Initiative, die eine Gewichtung der Standesstimmen gemäss der Bevölkerungszahl der
Kantone vorsah. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2003
HANS HIRTER

Von den beiden im Vorjahr von der SVP-Fraktion eingereichten parlamentarischen
Initiativen für mehr Volksabstimmungen über Finanzbeschlüsse des Parlaments konnte
sich eine, nämlich diejenige, welche die Einführung des Finanzreferendums verlangt,
durchsetzen. Die SPK des Nationalrats hatte sich mit Stichentscheid des Präsidenten
für eine Unterstützung entschieden. Demnach sollen Verpflichtungs- oder
Rahmenkredite ab einem im Initiativtext nicht festgelegten Betrag dem fakultativen
Referendum unterstellt sein. Gegen den Widerstand der geschlossenen Linken und
einer Mehrheit der CVP gab der Nationalrat dieser Initiative Folge. Dieses
Finanzreferendum (obligatorisch und/oder fakultativ) kennen alle Kantone. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
HANS HIRTER

Auf Antrag seiner SPK gab der Nationalrat einem Vorstoss der SVP-Fraktion keine Folge,
welcher die Einführung des Behördenreferendums für Parlamentsbeschlüsse verlangte,
die zu beträchtlichen Mehrausgaben führen. Gemäss diesem Vorschlag hätte eine
qualifizierte Minderheit von je einem Drittel der Mitglieder beider Kammern in solchen
Fällen eine Volksabstimmung anordnen können. Eines der Hauptgegenargumente der
SPK-Sprecher Beck (lp, VD) und Gross (sp, ZH) war, dass damit die Parlamentarier davon
dispensiert würden, breit akzeptierte Kompromisse zu finden und sich darauf
beschränken könnten, das Volk laufend zu Plebisziten über Ausgaben aufzurufen.
Zudem seien die Volksrechte bereits gut ausgebaut, da die meisten rechtlichen
Grundlagen der Ausgabenbeschlüsse dem fakultativen Referendum unterstellt seien.
Das finanzpolitische Behördenreferendum wird in einigen Kantonen praktiziert (u.a.
ZH). (Zur Einreichung der Initiative im Vorjahr siehe hier.) 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
HANS HIRTER

Die SPK des Nationalrats sprach sich gegen eine parlamentarische Initiative Gross (sp,
ZH) für die Einführung der Gesetzesinitiative aus. Mit der vom Volk gutgeheissenen
allgemeinen Volksinitiative werde es nach Ansicht der SPK in Zukunft möglich sein, ein
auf Gesetzesstufe umzusetzendes Anliegen mit einer Volksinitiative zu verlangen, ohne
dass dazu noch ein neues Volksrecht eingeführt werden müsse. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.02.2005
HANS HIRTER

In der Regel ist ein politisches Anliegen der parlamentarischen Mehrheit nach einer
Ablehnung in einer Volksabstimmung nicht für alle Zeiten vom Tisch. Oft wird es, meist
in veränderter Form, rasch wieder in den politischen Prozess aufgenommen und vom
Parlament nochmals gutgeheissen. Dass die Bundesversammlung im Jahr 2003, also vier
Jahre nach dem Volksnein zu einer Mutterschaftsversicherung, eine neue Version
guthiess, veranlasste die SVP-Fraktion, eine Art Karenzfrist zu fordern. Mit einer
parlamentarischen Initiative verlangte sie, dass derartige Parlamentsbeschlüsse dem
obligatorischen Referendum zu unterstellen sind, wenn sie innerhalb von fünf Jahren

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.03.2005
HANS HIRTER
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nach einem letzten negativen Volksentscheid erfolgen. Die SPK des Nationalrats hielt
gar nichts von dieser Forderung, da ein Nein zu einer Vorlage in den wenigsten Fällen
heisse, dass kein Handlungsbedarf bestehe und bei einer Neuauflage in der Regel eben
gerade die Haupteinwände der Gegner berücksichtigt würden. Sie beantragte
einstimmig (bei sieben Enthaltungen) der Initiative keine Folge zu geben und das
Plenum schloss sich dieser Empfehlung an. Auch von der SVP mochte sich niemand
mehr für den eigenen Vorschlag einzusetzen. 39

Die parlamentarische Initiative Gross (sp, ZH) für die Einführung der Gesetzesinitiative
wurde vom Nationalrat mit 97 zu 74 relativ knapp abgelehnt. Der Initiant hatte
vergeblich argumentiert, es gelte, angesichts der Probleme mit der allgemeinen
Volksinitiative, den Bürgerinnen und Bürgern ein griffiges Instrument zur Verfügung zu
stellen, das sich in allen Kantonen bewährt habe. Ausserdem verlängerte der Nationalrat
die Frist zur Ausarbeitung einer Vorlage für die Einführung des Finanzreferendums (pa.
Iv. der SVP, 03.401) bis zur Herbstsession 2008. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.05.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion für eine
Ausweitung des Staatsvertragsreferendums mit 121 zu 59 Stimmen ab. Diese hatte
verlangt, dass die bisher dem fakultativen Referendum unterstehenden
völkerrechtlichen Verträge dem obligatorischen Referendum unterstellt werden. Diese
strengere Regelung, welche die Opponenten nicht nur vom Unterschriftensammeln
befreit, sondern in der Volksabstimmung sowohl das Volks- als auch das Ständemehr für
eine Annahme verlangt, gilt gemäss Bundesverfassung nur für Beitritte zu
supranationalen Gemeinschaften (z.B. UNO, EU) und zu Organisationen zur Wahrung der
kollektiven Sicherheit (z.B. NATO). Die SPK hatte gegen eine Ausweitung des
obligatorischen Referendums ins Feld geführt, dass es sich bei den angesprochenen
völkerrechtlichen Verträgen um solche handelt, die wichtige rechtssetzende
Bestimmungen enthalten oder deren Vollzug wichtige Gesetzesänderungen von der
Schweiz verlangt. Für derartige Fälle sei analog zur Gesetzgebung im nationalen Rahmen
nur das fakultative und nicht das obligatorische Referendum das angebrachte
Volksrecht. Die AUNS gab bekannt, dass sie eine Volksinitiative für eine Ausweitung des
obligatorischen Staatsvertragsreferendums lancieren werde, ohne allerdings einen
Zeitpunkt zu nennen. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2007
HANS HIRTER

Die SPK des Nationalrats beantragte, einer parlamentarischen Initiative der SVP-
Fraktion für die Einführung des Finanzreferendums nun doch keine Folge zu geben.
Der Nationalrat hatte dieser allgemein formulierten Initiative 2004 gegen den
Widerstand der Linken und einer Mehrheit der CVP mit knappem Mehr Folge gegeben
und damit die SPK mit der Ausarbeitung einer Vorlage beauftragt. In ihrem Bericht
konstatierte die SPK, dass die Wissenschaft aufgrund von Daten aus den USA sowie
schweizerischen Kantonen und Gemeinden nachgewiesen hat, dass dieses
direktdemokratische Recht zu weniger Staatsausgaben führt. Die Kommission hatte
dazu verschiedene Varianten formuliert und diese im Frühjahr 2007 in eine
Vernehmlassung gegeben. Neben der FDP und der SVP unterstützten auch
Economiesuisse und der Gewerbeverband die Vorlage. Der Bauernverband und die
Gewerkschaften sprachen sich ebenso dagegen aus wie SP, CVP, EVP und LP. Die
Staatspolitische Kommission des Nationalrats begründete ihren Ablehnungsantrag nicht
nur mit der mehrheitlich negativen Vernehmlassung, sondern auch mit der Angst vor
einer Blockierung der Bundespolitik. Meist sei eine Ausgabe gesetzlich verankert und
damit bereits heute mit dem Referendum gegen das Gesetz angreifbar. In anderen
Fällen wie etwa beim jährlichen Rüstungsprogramm würde sich die Volksabstimmung
zeitlich mit der Ausarbeitung des nächsten Programms überschneiden und damit eine
seriöse Planung verunmöglichen. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.11.2007
HANS HIRTER

Der Nationalrat hielt sich an den Antrag seiner SPK und beschloss mit 123 zu 60
Stimmen, der parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion für die Einführung des
Finanzreferendums keine Folge zu geben. Das Hauptargument der Gegner war, dass
beim Bund – im Gegensatz zu den Kantonen, die ja alle das Finanzreferendum kennen –
fast alle grossen Ausgabeposten auf Gesetzen beruhen, und diese ja bereits dem
fakultativen Referendum unterstellt sind. Gleich anschliessend an diesen Entscheid
beschloss der Nationalrat mit 120 zu 61 Stimmen, auch einer parlamentarischen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2008
HANS HIRTER
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Initiative der Grünen für die Einführung des fakultativen Referendums bei
Rüstungsausgaben (06.442) keine Folge zu geben. Die SP, welche den SVP-Vorstoss
bekämpft hatte, stimmte in diesem Fall für die Ausweitung der Volksrechte, die SVP
dagegen. 43

Die SPK des Nationalrates möchte, dass Volksinitiativen, die ganz oder teilweise im
Gegensatz zu Völker- oder Menschenrechtsbestimmungen stehen und sich deshalb
nicht textgetreu umsetzen lassen, nicht mehr dem Volk zum Entscheid vorgelegt
werden. Mit einer parlamentarischen Initiative beantragte sie deshalb, die
Prüfungskriterien für die Gültigkeit von Volksinitiativen zu erweitern und auch das
Bundesgericht in die Entscheidfindung einzubeziehen. Die SPK des Ständerats sprach
sich gegen diesen Vorstoss aus. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.11.2008
HANS HIRTER

Nachdem sich in einer Vernehmlassung fast niemand für die konkrete Umsetzung der
2003 in die Verfassung aufgenommenen allgemeinen Volksinitiative ausgesprochen
hatte und sich auch die Räte nicht begeistert gezeigt hatten, beantragte die SPK des
Nationalrats die Streichung dieser Verfassungsbestimmung. Der auch vom Bundesrat
unterstützte Antrag hat die Rechtsform einer parlamentarischen Initiative und muss, da
es sich um eine Verfassungsänderung handelt, sowohl vom Parlament als auch von Volk
und Ständen genehmigt werden. Der Nationalrat stimmte dem Verzicht auf die
allgemeinen Volksinitiative bei einer Gegenstimme (Lustenberger, cvp, LU) zu; der
Ständerat bei einer Enthaltung. Lustenberger begründete seine Opposition damit, dass
er als damaliges SPK-Kommissionsmitglied an der Entstehung dieses Instruments
beteiligt gewesen war und von ihm immer noch überzeugt sei. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2008
HANS HIRTER

Der Nationalrat nahm die Diskussion wieder auf über Volksinitiativen, die ganz oder
teilweise im Gegensatz zu Völker- oder Menschenrechtsbestimmungen resp. zu in der
Bundesverfassung verankerten Grundrechten stehen und sich deshalb nicht textgetreu
umsetzen lassen. Er gab dabei einer parlamentarischen Initiative Vischer (gp, ZH) Folge,
welche die Ungültigkeit von Initiativen verlangt, die „materiell gegen den
Grundrechtsschutz oder gegen die Verfahrensgarantien des Völkerrechtes“ verstossen.
Gleichzeitig überwies er auch ein Postulat seiner SPK-NR (Po. 08.3765), welche vom
Bundesrat einen Bericht über den zukünftigen Umgang mit derartigen Volksinitiativen
und eine allfällige verfassungsrechtlich abgestützte Ausweitung des Umfangs des
„zwingenden Völkerrechts“ fordert. Die SVP hatte beide Vorstösse erfolglos bekämpft,
Minderheiten der CVP und der FDP nur die Initiative Vischer. Die in den letzten Jahren
häufiger vorgekommene Konkurrenz zwischen Verfassungsbestimmungen und
Volksinitiativen motivierten den Nationalrat auch, einer parlamentarischen Initiative
Studer (evp, AG) aus dem Jahre 2005 für die Einführung eines Verfassungsgerichts
gegen den Widerstand der SVP Folge zu geben. Als Reaktion darauf erwogen SVP-
Spitzenpolitiker die Lancierung einer Volksinitiative, welche Volksinitiativen in jedem
Fall, also auch bei Verletzung von zwingendem Völkerrecht, über internationales Recht
stellen will. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2009
HANS HIRTER

Bei Volksinitiativen kommt es vor, dass die Initianten mit einem vom Parlament
beschlossenen indirekten Gegenvorschlag zufrieden sind und ihr Begehren eigentlich
zurückziehen möchten. Oft enthält dieser Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe die
Klausel, dass er nur dann in Kraft treten kann, wenn die Initiative entweder
zurückgezogen oder in der Volksabstimmung abgelehnt worden ist. Da damit die
offizielle Publikation des Gegenvorschlags und der Beginn der Sammelfrist für ein
allfälliges Referendum erst nach dem Rückzug erfolgen, sind die Initianten über dessen
Schicksal im Ungewissen und verzichten aus diesem Grund manchmal auf einen
Rückzug. Ständerat Lombardi (cvp, TI) schlug deshalb in der Form einer
parlamentarischen Initiative die Einführung des bedingten Rückzugs einer
Volksinitiative vor. Die SPK des Ständerats arbeitete eine entsprechende Teilrevision
des Gesetzes über die politischen Rechte aus. Da mit der Volksinitiative „Lebendiges
Wasser“ und der als indirekten Gegenvorschlag konzipierten Revision des
Gewässerschutzgesetzes ein konkreter Anwendungsfall im Parlament hängig war,
drängte sie auf eine rasche Behandlung des Geschäfts. Sie beantragte, dass der
Rückzug einer Volksinitiative nur dann gelten soll, wenn der Gegenvorschlag auch
wirklich in Kraft tritt. Wird das Referendum ergriffen und der Gegenvorschlag vom Volk

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER
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abgelehnt, dann findet anschliessend eine Abstimmung über die Volksinitiative statt. In
der Vernehmlassung hatten sich FDP und SVP skeptisch gezeigt, der Bundesrat
hingegen sprach sich für diese Neuerung aus.

Das Parlament hiess die Einführung des bedingten Rückzugs einer Volksinitiative
bereits in der Herbstsession gut. Im Ständerat geschah dies einstimmig. Im Nationalrat
stellte die SVP erfolglos einen Nichteintretensantrag, wobei die Begründung allerdings
verwirrend war. Gemäss ihrem Sprecher Schibli (svp, ZH) würde diese bedingte
Rückzugsmöglichkeit die Rechte des Volkes einschränken, da dieses Anspruch darauf
habe, in jedem Fall über eine Initiative abzustimmen. Auch eine Mehrheit der FDP war
für Nichteintreten, da die Neuerung die Ausübung der Volksrechte komplizierter
gestalten würde. In der Schlussabstimmung verabschiedete der Nationalrat die neuen
Bestimmungen mit 106 zu 88 Stimmen; dagegen waren die praktisch geschlossene SVP
und eine grosse Mehrheit der FDP. In der kleinen Kammer gab es keine
Gegenstimmen. 47

Der Nationalrat lehnte auf Antrag seiner SPK eine parlamentarische Initiative Chevrier
(cvp, VS) für eine Begrenzung der Zahl der eidgenössischen Volksabstimmungen auf
zwölf pro Jahr deutlich ab. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2009
HANS HIRTER

Während auf der einen Seite eine Debatte um die Vereinbarkeit von Initiativen und
übergeordnetem Recht geführt wurde, strebte die SVP auf der anderen Seite gleich mit
drei Vorstössen Regelungen an, mit denen sich die Vereinbarkeitsfrage gar nicht mehr
stellen würde. In einer ersten parlamentarischen Initiative forderte die SVP-Fraktion,
jüngeren Bundesgesetzen gegenüber älteren Staatsverträgen Vorrang einzuräumen.
Bei Widersprüchen zwischen Landesrecht und Völkerrecht müsste zwingend ersteres
angewendet werden. Eine zweite parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion wollte in
der Verfassung festschreiben, was ‚zwingendes Völkerrecht‘ bedeutet, aufgrund dessen
eine Initiative bei widersprechender Forderung ungültig würde (09.466). Die SVP schlug
einen solchen Katalog gleich selber vor, der ius cogens umfasste (Verbot des
Angriffskriegs, Verbot der Folter, Verbot des Völkermords und Verbot der Sklaverei) und
also wesentlich weniger weit gespannt wurde, als etwa die UNO-Menschenrechtscharta.
Beide parlamentarischen Initiativen hatten im Nationalrat keine Chance. Die grosse
Kammer überwies allerdings ein Postulat der SVP-Fraktion, das den Bundesrat
beauftragt, einen Wechsel vom Monismus zum Dualismus zu prüfen (09.3676). Bei
einem Staatsvertrag soll jeweils abgeklärt werden, inwieweit dieser und die auf ihm
basierende Rechtsprechung Vorrang gegenüber dem Landesrecht haben soll. Mit dem
Prinzip des Dualismus wird anerkannt, dass Völkerrecht und Landesrecht
unterschiedliche Rechtsordnungen darstellen. Neues Völkerrecht muss hier zuerst in
Landesrecht umgewandelt bzw. in die Normenhierarchie eines Staates eingeordnet
werden. Beim Monismus wird hingegen von einer Einheit der Rechtsordnung
ausgegangen und internationale Normen ergänzend zum Landesrecht ohne vorgängige
Umsetzung in dasselbe angewendet. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2010
MARC BÜHLMANN

Verschiedene Vorstösse von links und rechts, die die Einführung neuer Volksrechte
forderten, hatten in den Räten keine Chance. Eine parlamentarische Initiative
Tschümperlin (sp, SZ), welche die Einführung der Gesetzesinitiative auch auf
Bundesebene verlangt, wurde genauso abgelehnt wie die beiden parlamentarischen
Initiativen Reimann (svp, SG), die ein ausserordentliches fakultatives Referendum
(09.443) und ein Ratsreferendum (09.444) vorgesehen hätten. Eine qualifizierte
Minderheit der Bundesversammlung hätte bei ersterem verlangen können, dass ein
Beschluss zwingend dem fakultativen Referendum unterstellt wird. Mit dem
Ratsreferendum wäre es einer qualifizierten Minderheit möglich gewesen, für ein
fakultatives Referendum eine Volksabstimmung zu erzwingen. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2010
MARC BÜHLMANN
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Die Debatte um die Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit internationalen Abkommen
sowie dem Völker- und Menschenrecht verstummte auch 2010 nicht. Nicht nur die
Minarett-, die Ausschaffungs-  und die Verwahrungsinitiative  sondern auch die 2010
angekündigte, aber wieder zurückgezogene Initiative zur Wiedereinführung der
Todesstrafe waren Anlass für zahlreiche Vorschläge und Vorstösse. Der Bundesrat hatte
im März 2010 in einem ersten Bericht (in Erfüllung der Postulate 07.3764 und 08.3765)
lediglich Optionen aufgelistet, wie das Verhältnis von Völkerrecht und Volksinitiativen
zu klären wäre. Gleichzeitig hatte die Regierung aber einen ausführlichen Zusatzbericht
in Auftrag gegeben, der Ende 2010 allerdings noch nicht vorlag. In der Staatspolitischen
Kommission des Ständerats wurden nicht nur diese Optionen diskutiert, sondern auch
die vom Nationalrat 2009 überwiesene parlamentarische Initiative Vischer (gp, ZH),
welche anregt, nicht nur jenen Initiativen die Gültigkeit absprechen zu können, die
gegen zwingendes Völkerrecht verstossen, sondern auch jenen, die Grundrechtschutz
verletzen. Die SPK-SR bevorzugt allerdings ein Vorprüfungsverfahren und steht der
Ausweitung des Katalogs, der die Gründe für eine Ungültigkeitserklärung umfasst, eher
skeptisch gegenüber. Bevor sie sich zur Initiative Vischer äussert, will sie aber den
Zusatzbericht des Bundesrats abwarten. Auch Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf
schaltete sich in die Diskussion ein und schlug vor, völkerrechtlich heikle Initiativen bei
der Unterschriftensammlung mit einem Warnhinweis zu versehen. Eine Gruppe aus
Menschenrechtsorganisationen und des Club Helvétique beschloss die Lancierung
einer Initiative, die Bundesverfassung dahingehend zu ändern, dass Grundrecht
verletzende Volksinitiativen für ungültig erklärt werden können. Weiter wurde
vorgeschlagen, eine materielle Prüfung von Volksbegehren bereits vor der
Unterschriftensammlung vorzunehmen. Die nationalrätliche SPK-NR hatte eine solche
Prüfung empfohlen, wobei aber noch umstritten war, wer diese Prüfung vornehmen
soll. Zur Diskussion standen richterliche Gremien oder aber das Parlament selbst. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.11.2010
MARC BÜHLMANN

Auf eine Vereinfachung des Abstimmungsverfahrens bei gleichzeitigem Vorliegen von
Initiative und Gegenvorschlag zielte eine parlamentarische Initiative Borer (svp, SO).
Seine Idee, auf eine Stichfrage zu verzichten und bei doppeltem Ja der Vorlage mit den
meisten Stimmen den Vorzug zu geben, fand allerdings nur in seiner eigenen Fraktion
Unterstützung. Mit 138 zu 55 Stimmen wurde sie abgelehnt. Die SPK-N hatte darauf
hingewiesen, dass nur mit einer Stichfrage alle Präferenzen korrekt abgebildet würden.
Wer etwa Initiative und Gegenvorschlag dem Status Quo vorzieht, die Initiative aber
präferiert, der müsste den Gegenvorschlag ablehnen, wenn er nicht die Stichfrage
hätte, mit der er seiner Präferenzordnung (Initiative vor Gegenvorschlag vor Status Quo)
Ausdruck verleihen könne. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2012
MARC BÜHLMANN

Die SVP-Fraktion wollte mit einer parlamentarischen Initiative eine Änderung des
Parlamentsgesetzes erwirken. Artikel 102 Absatz 2 sieht vor, dass das Parlament bei
gleichzeitigem Vorliegen einer Volksinitiative und eines Gegenvorschlages nur den
Gegenvorschlag zur Annahme empfehlen kann, nicht aber die Initiative. Die SVP wollte
dieses Verbot mit der Begründung streichen, dass dadurch die freie Willensäusserung
des Parlaments nicht mehr eingeschränkt werde. Mit 118 zu 64 Stimmen gab die grosse
Kammer der Initiative allerdings keine Folge. Sie stützte sich dabei auf die Begründung
ihrer Staatspolitischen Kommission, das Parlament dürfe Gegenvorschläge nicht aus
taktischen Gründen entwerfen, sondern müsse den Gegenentwurf als bessere Lösung
präsentieren. Abgelehnt wurde auch eine Motion Minder (parteilos, SH) (12.3963), die
ein Verbot der Gleichzeitigkeit von direktem und indirektem Gegenvorschlag sowie ein
Verfahren mit einer vorgängigen Eventualfrage (statt dem Stichentscheid) und zwei
Abstimmungsfragen (Initiative vs. geltendes Recht bzw. Gegenvorschlag vs. geltendes
Recht) vorgesehen hätte. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2012
MARC BÜHLMANN

Der Export einer Schaffhauser Spezialität war das Ziel einer Motion Minder (parteilos,
SH) (12.3712). Mit der Volksmotion sollte „das partizipative Vakuum“ zwischen der
einflussreichen, aber aufwändigen und teuren Volksinitiative und der vergleichsweise
schwachen Petition gefüllt werden. Die Volksmotion, die von einer zu bestimmenden
Anzahl Bürgerinnen und Bürgern eingereicht werden soll, würde in den Räten den
gleichen Prozess durchlaufen wie eine parlamentarische Motion. Das Instrument war in
den letzten rund dreissig Jahren in einigen Kantonen und Gemeinden eingeführt
worden. Der Bundesrat lehnte die Motion mit der Begründung ab, dass ein Mehr an
Volksrechten diese nicht unbedingt stärken würde, sondern eher schwächen, wovon
etwa auch das Scheitern der allgemeinen Volksinitiative zeuge. Der Ständerat lehnte die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2012
MARC BÜHLMANN
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Motion ab. Ebenfalls eine Erweiterung des Katalogs an Volksrechten strebte eine 2012
noch nicht behandelte parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion an, die die
Einführung eines ebenfalls in den Kantonen weit verbreiteten fakultativen
Finanzreferendums fordert. Die kantonalen Erfahrungen zeigen, dass die
Vetomöglichkeit der Bevölkerung gegen finanzpolitische Vorlagen mit geringeren
Ausgaben und Schulden sowie tieferen Steuern einhergeht. 54

Die vor allem im Rahmen der Umsetzung und Lancierung von Volksinitiativen diskutierte
Kontroverse um das Verhältnis zwischen Bundesrecht und Völkerrecht wird 2014 wohl
zu einigen weiteren parlamentarischen Debatten führen. Vertreter der SVP reichten im
Berichtjahr nämlich nicht weniger als drei parlamentarische Initiativen zum Thema ein.
Der Vorstoss von Brand (svp, GR) fordert einen Vorrang der Bundesverfassung über das
Völkerrecht, die parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH) will, dass die Angleichung
oder Auslegung völkerrechtlicher Verträge und Bestimmungen an das Schweizer
Landesrecht dem Referendum unterstellt wird und die parlamentarische Initiative
Stamm (svp, AG) fordert, dass völkerrechtliche Verträge vom Bundesrat gekündigt oder
neu ausgehandelt werden müssen, wenn diese der (auch aufgrund von angenommenen
Initiativen revidierten) Bundesverfassung widerspricht. Die SVP hatte im Rahmen der
Präsentation eines Positionspapiers das Völkerrecht als undemokratisches Recht
bezeichnet, weil dieses von Organisationen beschlossen werde, die demokratisch nicht
legitimiert seien. Die Volkspartei dachte zudem laut über die Lancierung einer
Volksinitiative zu diesem Thema nach. Ebenfalls im Berichtjahr noch nicht im Parlament
behandelt wurde ein vom Bundesrat Ende 2013 zur Annahme beantragtes Postulat der
FDP, mit dem ein Bericht zum Verhältnis von Landesrecht und Völkerrecht,
insbesondere im Hinblick auf mögliche Hierarchiestufen, gefordert wird. Schliesslich
mischte sich auch das Bundesgericht aktiv in die Debatte ein. Noch im Februar hatten
sich die Bundesrichter dafür ausgesprochen, dass die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) Vorrang selbst gegenüber
Verfassungsnormen geniesse. Die Richter sprachen sich dabei in einem Urteil
insbesondere gegen einen Automatismus in der Ausschaffungsinitiative aus. Die
faktische Überordnung von Völkerrecht über Landesrecht durch das oberste Gericht
rief bei der SVP geharnischte Reaktionen hervor. Nachdem der EGMR dann aber im
September die Schweiz verurteilte, weil diese einen nigerianischen Drogenkurier hatte
ausweisen wollen und das Bundesgericht in der Folge zunehmend mit Beschwerden von
kriminellen Ausländern konfrontiert wurde, die sich auf diesen Fall beriefen, machten
die Lausanner Bundesrichter deutlich, dass sie den Entscheid des EGMR für zweifelhaft
hielten. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2013
MARC BÜHLMANN

Ende Berichtjahr diskutierte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative der SVP-
Fraktion, welche die Einführung eines Finanzreferendums auf nationalstaatlicher Ebene
forderte. Neue Ausgaben und Verpflichtungskredite sollten neu ab einem bestimmten
Betrag dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Einige SVP-Exponenten
argumentierten vergeblich, dass das auf Kantonsebene bewährte Instrument nicht nur
eine ideale Ergänzung zur Schuldenbremse darstelle, sondern auch der Bevölkerung die
Möglichkeit gebe, über wichtige Finanzbegehren mit zu entscheiden. Es wurde gar auf
die Gripen-Abstimmung verwiesen, die ja eigentlich nur durch einen Trick zu einem
verkappten Finanzreferendum umgewandelt worden sei. Die Kommissionsmehrheit
machte die Gefahr von Blockaden, von Übersteuerung der Politik und von
Eigenmächtigkeit geltend. Ein Finanzreferendum habe eine bremsende Wirkung und
der Entscheid, welche Beschlüsse einem Referendum unterstellt werden können und
welche nicht, sei immer auch willkürlich. Da es auf nationaler Ebene keine Instanz gebe,
die überprüfen könne, wann die Unterstellung unter ein fakultatives Referendum
angebracht sei und wann nicht, hätten sich in einer bereits 2007 im Rahmen einer
damals eingereichten parlamentarischen Initiative der Staatspolitischen Kommission
durchgeführten Vernehmlassung zum gleichen Anliegen vor allem die Parteien negativ
geäussert. Das Plenum gab der Initiative schliesslich mit 115 zu 71 Stimmen keine Folge.
Geschlossen für die Idee stimmten die SVP- und die GLP-Fraktion, während sowohl die
BDP, aber auch die SP und die GP gegen das Begehren votierten. Die FDP, die 2005
noch für die Einführung eines Finanzreferendums war, stimmte mit Ausnahme zweier
Abweichler ebenfalls gegen Folge geben. Die Diskussion um eine Erweiterung des
Katalogs an Volksrechten dürfte damit allerdings kein Ende nehmen. Eine im Berichtjahr
noch nicht behandelte parlamentarische Initiative Hiltpold (fdp, GE) verlangt nämlich
die Einführung der auf Kantonsebene ebenfalls flächendeckend eingesetzten
Gesetzesinitiative. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2013
MARC BÜHLMANN
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Mit einer parlamentarischen Initiative strebte Heinz Brand (svp, GR) die Superiorität der
Verfassung über Völkerrecht an. Stein des Anstosses waren die Diskussionen um die
Umsetzung von Volksinitiativen. Die SVP forderte – auch in zwei weiteren ähnlichen
Vorstössen – vehement, dass Initiativen, die von der Stimmbevölkerung und den
Ständen angenommen wurden auch dann umgesetzt werden sollen, wenn sie nicht-
zwingendem Völkerrecht widersprechen. Zudem forderte Brand mit seinem Begehren,
dass der Bundesrat keine völkerrechtlichen Verträge mehr abschliessen dürfe, wenn
diese der Bundesverfassung widersprechen. Ziel seines Vorstosses sei nicht die
Nichtbeachtung des Völkerrechts, machte der Initiant deutlich, sondern die Klärung des
Vorranges bei Widersprüchen zwischen Völkerrecht und Landesrecht. Die SPK-NR hatte
für die Initiative mit 16 zu 7 Stimmen Ablehnung beantragt mit der Begründung, dass im
Falle eines Konfliktes zwischen Landesrecht und Völkerrecht ohne Verfassungsregelung
pragmatische Lösungen möglich seien, weil so von Fall zu Fall abgewogen werden
könne. Eine starre Lösung, wie sie von der Initiative Brand vorgeschlagen werde, hätte
hingegen beachtliche negative Auswirkungen auf die Schweiz, die als kleines Land an
einem funktionierenden internationalen Rechtssystem interessiert sein müsse und sich
nicht isolieren dürfe. Mit einer Umsetzung der Initiative müssten aber einmal
abgeschlossene internationale Verträge bei Annahme von Initiativbegehren immer
wieder umgestossen werden, was zu grosser Rechtsunsicherheit auch und vor allem für
die Wirtschaft führen könnte. In der Ratsdebatte standen verschiedene SVP-Redner als
Befürworter des Vorstosses auf verlorenem Posten. Die 52 SVP-Stimmen standen 127
Stimmen aus allen anderen Lagern (bei einer Enthaltung aus der CVP-Fraktion)
gegenüber. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.09.2014
MARC BÜHLMANN

Ein weiteres Begehren aus den Reihen der SVP, mit dem die Beziehung zwischen
Landesrecht und Völkerrecht geregelt werden sollte, wurde mit einer
parlamentarischen Initiative Rutz (svp, ZH) vorgebracht. Gregor Rutz argumentierte,
dass immer mehr Rechtsbestimmungen aus dem Ausland ins Schweizerische
Rechtssystem Eingang fänden und forderte deshalb in seinem Vorstoss, dass die
Angleichung von Landesrecht an Völkerrecht, an bindende internationale Verträge oder
an ausländisches Recht und an Normen internationaler Organisationen nur dann
vorgenommen werden darf, wenn dies in einem dem Referendum unterstehenden
Erlass so vorgesehen ist. Die SPK-NR, die den Vorstoss mit 14 zu 7 Stimmen ablehnte,
machte geltend, dass die Forderung der Initiative eigentlich bereits erfüllt sei, weil die
Anpassung an Landesrecht an abgeschlossene völkerrechtliche Verträge nur bei einer
Verfassungs- oder Gesetzesänderung vorgenommen werde; zudem unterstünden
völkerrechtliche Verträge, die rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder bei der
Umsetzung einen Erlass von Bundesgesetzen erforderlich machen, bereits dem
fakultativen Referendum. Rutz forderte zusätzlich eine Angleichung der Auslegung
völkerrechtlicher Verträge. Hier hielt die SPK fest, dass dies eine fallweise Aufgabe der
Judikative sein müsse. Die Legislative könne hier nicht alle Einzelfälle pauschal regeln.
Die geschlossene SVP-Fraktion – unterstützt von Petra Gössi (fdp, SZ) – brachte den
Vorstoss mit den total 55 Stimmen gegen die 126 Stimmen aus den anderen Fraktionen
nicht durch. 58

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2014
MARC BÜHLMANN

Die Diskussion um die Umsetzung von Volksinitiativen, bzw. um das Verhältnis zwischen
Völkerrecht und Landesrecht, hatte 2013 zu einiger Aktivität in den Reihen der SVP
geführt. Mit seiner parlamentarischen Initiative forderte Luzi Stamm (svp, AG) eine
Regelung des Verhältnisses zwischen Bundesgesetzen und Staatsverträgen.  Stamms
Vorschlag sah vor, dass in einem Konflikt das neuere Recht dem älteren vorgeht. Sollte
also ein neues Bundesgesetz oder ein neuer Verfassungsgrundsatz geschaffen werden,
so müsste ein älterer, völkerrechtlicher Vertrag neu ausgehandelt oder aber gekündigt
werden. Damit einher ging die Forderung, dass keine rechtlich oder faktisch
unkündbaren Staatsverträge mehr abgeschlossen werden dürften. Sollte ein neuer
referendumspflichtiger Staatsvertrag im Konflikt mit bestehendem Gesetz geraten, so
müsste das Gesetz angepasst werden. Mit dem Vorschlag wäre die so genannte
Schubert-Praxis verändert worden, die vorsieht, dass ein völkerrechtlicher Vertrag
einem Bundesgesetz vorgeht, wenn der Gesetzgeber sich nicht ausdrücklich über den
Vertrag hinwegsetzt. Die SPK-NR lehnte die parlamentarische Initiative mit 16 zu 7
Stimmen ab und erachtete es als sinnvoller, die bisherige Praxis beizubehalten, mit der
Konflikte zwischen Rechtsnormen bereits beim Erlass zu vermeiden versucht werden
und bei der Umsetzung von Initiativen auf Konformität mit dem Völkerrecht geachtet
wird. Der Nationalrat folgte dem Antrag seiner SPK und gab der Initiative mit 129 zu 54
Stimmen keine Folge, wobei die Ja-Stimmen allesamt aus der geschlossenen SVP-
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Fraktion stammten. 59

Ein altes, immer wieder vorgebrachtes Begehren, die Einführung einer
Gesetzesinitiative, war Gegenstand einer parlamentarischen Initiative Hiltpold (fdp,
GE). Bereits 1987, 2004 und 2009 waren ähnliche Vorstösse eingereicht worden. Der
Genfer Nationalrat machte geltend, dass die Volksinitiative als immer beliebteres
Instrument nicht geeignet sei für Anliegen, die eine Gesetzesänderung anregen
möchten: Detailbestimmungen hätten in der Verfassung nichts zu suchen, das
Prozedere von Annahme einer Initiative bis hin zu einer Gesetzesvorlage sei lang und
die Umsetzung häufig schwierig. Das könne aber nicht den Initianten angelastet werden,
weil sie ja gar keine andere Möglichkeit hätten, als via Verfassungsinitiative Einfluss zu
nehmen. Zudem existiere die Gesetzesinitiative auf kantonaler Ebene und werde dort
geschätzt und ohne Probleme genutzt. Die SPK-NR lehnte das Begehren ab. Die
Umsetzung wäre noch komplizierter als bei der 2009 wieder abgeschafften allgemeinen
Volksinitiative. Zudem könnte die Bundesversammlung nicht mehr autonom
entscheiden, auf welcher Stufe ein Begehren umgesetzt werden soll. Die Ausarbeitung
von Gesetzestexten, die mit übergeordnetem Recht kompatibel sind, und vor allem die
Überprüfung dieser Kompatibilität wären zu grosse Anforderungen an die
Initiativkomitees und das Parlament. Ein weiteres in der Debatte vorgebrachtes
Argument war die Schwächung der Kantone, weil eine Gesetzesinitiative kein
Ständemehr bedingen würde. Der Nationalrat gab, seiner Kommission folgend, der
Initiative mit 116 zu 61 Stimmen keine Folge. Obwohl das Anliegen von einem FDP-
Parlamentarier stammte, wurde es nur von den geschlossenen Fraktionen der SP und
der GP, sowie von drei FDP-Abgeordneten unterstützt. Acht Mitglieder der FDP-
Fraktion enthielten sich der Stimme. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2014
MARC BÜHLMANN

Mit einem Bericht über die Anforderungen an die Gültigkeit von Volksinitiativen
mischte sich die SPK-SR in die laufende Diskussion zum Thema ein. Die in letzter Zeit
sehr hart geführten Diskussionen um die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von
angenommenen Volksbegehren und der damit verknüpfte Unmut in der Bevölkerung
war für die SPK-SR Anlass für eine eingehende Prüfung des Reformbedarfs der Gründe
für die Ungültigerklärung von Volksinitiativen. Die Kommission schlug fünf mögliche
Präzisierungen vor, von denen sie vier als parlamentarische Initiativen einreichte. Das
bestehende Kriterium der "Einheit der Materie" soll erstens präziser formuliert werden
(Pa.Iv. 15.475). Zweitens soll die Behandlung einer Initiative, die in die Umsetzung einer
bereits angenommenen Initiative eingreifen will, erst nach der Umsetzung der ersten in
Angriff genommen werden. Damit wollte die SPK-SR Durchsetzungsinitiativen – als
Beispiel genannt sei die von der SVP eingereichte Initiative zur Umsetzung der
Ausschaffungsinitiative – die Zähne ziehen (Pa.Iv. 15.476). Drittens sollen
Initiativkomitees die Möglichkeit erhalten, ihr Begehren formell- und materiellrechtlich
prüfen zu lassen (Pa.Iv. 15.477). Dieser Vorschlag entsprach einer mittlerweile vom
Bundesrat zur Abschreibung empfohlenen Motion. Viertens sollen indirekte
Gegenentwürfe zu Volksinitiativen zur Information in den Abstimmungserläuterung des
Bundesrates publiziert werden (15.478). Fünftens soll ein Begehren dann ungültig sein,
wenn es rückwirkende Bestimmungen enthält. Diese Forderung war schon früher von
einer parlamentarischen Initiative Lustenberger gefordert worden (Pa.Iv. 14.471), der
beide SPK bereits Folge gegeben hatten. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.08.2015
MARC BÜHLMANN

Der parteilose Schaffhauser Ständerat Thomas Minder war seit seinem Amtsantritt 2011
mit einigen Vorstössen aufgefallen, mit denen – grösstenteils erfolglos – institutionelle
Reformen angestossen werden sollten (z.B. das Bundesratswahlverfahren, Regelungen
zur Abstimmung über Gegenvorschläge, die Einführung einer Volksmotion oder die
Einführung des doppelten Pukelsheim bei Nationalratswahlen). Eine Verwesentlichung
des Petitionsrechts war Gegenstand einer neuerlichen Reformidee von Minder, die
Ende August bei der Staatspolitischen Kommission des Ständerats (SPK-SR) auf offene
Ohren stiess. Ziel des Vorstosses ist eine eigentliche Abstufung: Petitionen, welche an
die Bundesbehörden gerichtet sind, sollen in diesem Sinne von jenen, welche an die
Bundesversammlung gerichtet sind, unterschieden werden. Erstere sollen neu in einer
Landessprache verfasst werden und einen Hauptverantwortlichen mit Schweizer
Wohnsitz ausweisen. Bei Letzteren sollen die Anzahl Unterschriften ausgewiesen
werden. Unwichtige Anliegen – Minder nennt Petitionen mit weniger als 10'000
Unterschriften – sollen lediglich noch von den Kommissionen, nicht aber von den
Ratsplenen zur Kenntnis genommen und beantwortet werden. Die beiden Räte sollen
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sich also nur noch um jene Petitionen kümmern müssen, bei denen von der
Kommission ein Antrag auf Folge geben gestellt wird oder die aufgrund der
Unterschriftenzahl eine gewisse Relevanz aufweisen.

Die Diskussion um die Kriterien, die zu einer Ungültigkeitserklärung von Volksinitiativen
führen sollen, war in den letzten Jahren virulenter geworden. Nicht nur in den
Ratsdebatten bei Beratungen zu Initiativbegehren, sondern auch in der
gesellschaftlichen Debatte fanden sich zahlreiche Befürworterinnen und Befürworter
eines Ausbaus der Ungültigkeitsgründe. Diese beschränken sich bisher auf die Einheit
der Form, die Einheit der Materie und die zwingenden Bestimmungen des
Völkerrechtes. Zu den Befürwortern zählt auch Ruedi Lustenberger (cvp, LU), der mit
einer parlamentarischen Initiative eine Ungültigkeit von Rückwirkungsklauseln fordert.
In Initiativen gestellte Forderungen, welche rückwirkend gelten, führten zwar zu
Rechtsunsicherheit, könnten aber mit der aktuellen Verfassung nicht als Grund für die
Ungültigkeit einer Volksinitiative geltend gemacht werden. Diese Problematik zeige sich
bspw. aktuell auch im Rahmen der Diskussion um die Erbschaftssteuerinitiative. Die
Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-NR) sprach sich mit 9 zu 5 Stimmen
für Folge geben aus. Nicht weniger als 10 Kommissionsmitglieder enthielten sich dabei
der Stimme, da sie einen Bericht der ständerätlichen Schwesterkommission abwarten
wollten. Dieser werde eine umfassende Prüfung der Gültigkeitsgründe von
Volksinitiativen beinhalten und auf mehreren weiteren Vorstössen zu diesem Thema
basieren. Die SPK-SR ihrerseits gab der Initiative Lustenberger Ende August zusammen
mit vier weiteren Begehren Folge, mit denen sie Handlungsbedarf im Rahmen der
Ungültigkeitsgründe für Volksinitiativen signalisieren wollte. 62

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.08.2015
MARC BÜHLMANN

Laut Parlamentsgesetz hat die Bundesversammlung nach der Einreichung einer
Volksinitiative 30 Monate Zeit, um zu entscheiden, ob sie das Begehren der
Stimmbevölkerung zur Annahme oder zur Ablehnung empfiehlt. Wenn einer der beiden
Räte einen Gegenentwurf oder einen mit der Initiative verbundenen Erlassentwurf
beschliesst, so kann diese Frist um 12 Monate verlängert werden. Ende 2014 hatte die
SPK-NR mit einer parlamentarischen Initiative angeregt, diese Frist, im Falle eines
Beschlusses für einen Gegenvorschlag, um ein weiteres Jahr verlängern zu können.
Bedingung für die Ausdehnung des von der SPK-NR als relativ knapp betrachteten
Zeitfensters sollte allerdings sein, dass die Mehrheit der Mitglieder des Initiativkomitees
ihr Einverständnis dafür gibt. Die Kommission wollte damit laut eigener Begründung vor
allem jenen Initianten Rechnung tragen, die konstruktiv zu einem Gegenvorschlag Hand
bieten möchten. 
Die ständerätliche Schwesterkommission sah allerdings keinen Handlungsbedarf für
eine Verlängerung der Behandlungsfrist für Gegenvorschläge. Erstens genüge die
bestehende Frist, wenn der Wille des Parlaments wirklich da sei; zweitens sei es im
Interesse der Initianten, dass Initiativbegehren rasch behandelt würden und drittens
stiess sich die SPK-SR am Umstand, dass mit Initiativkomitees nicht-parlamentarische
Gremien auf die Planung von parlamentarischen Prozessen Einfluss nehmen würden. 63

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.10.2015
MARC BÜHLMANN

In ihrer Sitzung Anfang Februar 2016 unterstrich die SPK-NR, dass sie im Bereich der
Gültigkeit von Volksinitiativen ebenfalls Handlungsbedarf sehe. Allen vier von ihrer
Schwesterkommission eingereichten parlamentarischen Vorstössen wurde deshalb
Folge gegeben. Die SPK-SR soll nun also Erlasse erarbeiten, mit denen Kriterien
festgelegt werden, die eine strengere Praxis bei der Prüfung der Einheit der Materie
erlauben (Pa. Iv. 15.475), mit denen die Behandlungsfristen für Durchsetzungsinitiativen
geändert werden (Pa. Iv. 15.476), die eine fakultative Vorprüfung von Initiativtexten
ermöglichen (Pa. Iv. 15.477) und die es ermöglichen, dass bei Abstimmungen über
Volksinitiativen nicht nur direkte, sondern auch indirekte Gegenentwürfe in den
bundesrätlichen Abstimmungserläuterungen publiziert werden (Pa. Iv. 15.478). 
Der SPK-NR gingen diese Forderungen allerdings noch zu wenig weit. Die ständerätliche
Kommission hatte das heisse Eisen der Frage nach der Ungültigkeit eines
Volksbegehrens bei einem Verstoss gegen Grundrechte nämlich nicht angefasst. Hier
wollte die Staatspolitische Kommission der grossen Kammer nachbessern. Sie beschloss
mit 16 zu 9 Stimmen eine Subkommission einzusetzen und lud die SPK-SR ein, es ihr
gleich zu tun, damit die Arbeiten koordiniert werden können. Eine
Kommissionsminderheit bezweifelte freilich, dass man für Reformvorschläge eine
politische Mehrheit finden werde. Aus formellen Gründen stimmte die SPK-NR zudem
der Abschreibung zweier Motionen zum Thema zu, nachdem sie den entsprechenden
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Antrag des Bundesrates im Juni 2015 noch abgelehnt hatte. 64

Anfang Februar 2016 entschied sich die SPK-NR, ihre parlamentarische Initiative für die
Verlängerung der Behandlungsfrist für Gegenvorschläge, der von ihrer
Schwesterkommission nicht Folge gegeben worden war, abzuschreiben. 65

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.02.2016
MARC BÜHLMANN

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-NR) sprach sich – anders als
ihre Schwesterkommission – gegen eine von Thomas Minder (parteilos, SH) per
parlamentarischer Initiative geforderte Neuregelung des Petitionsrechtes aus. Dieses
müsse allen Personen als niederschwelliges Recht zustehen und dürfe nicht durch
Regelungen – etwa die Forderung des Abfassens in einer Landessprache – erschwert
werden. Die Kommission fällte ihren Entscheid Mitte Januar einstimmig. In der Folge
zog Minder sein Anliegen zurück. 66

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.05.2016
MARC BÜHLMANN

Wer soll verantwortlich sein für die Änderung und die Kündigung von Staatsverträgen?
Mit dem Ziel, diese Frage zu klären, reichte die SPK-SR Ende August 2016 eine
Kommissionsinitiative ein. Die nicht eindeutige Rechtslage zur Zuständigkeit müsse
geklärt werden. Die Kommission stellte sich dabei gegen die Ansicht des Bundesrates,
der sich für alleinig verantwortlich betrachtete. Sie schlug hingegen vor, die gleichen
Grundlagen wie für die Genehmigung von Verträgen anzuwenden. Je nach Tragweite
eines internationalen Abkommens ist lediglich die Regierung oder das Parlament oder
gar die Stimmbevölkerung für den Abschluss eines Vertrags zuständig. Dies solle bei der
Kündigung genau gleich gehandhabt werden. Die SPK-SR brachte die Beispiele einer
Kündigung der EMRK oder des Freizügigkeitsabkommens mit der EU an. Es sei nicht
vorstellbar, dass der Bundesrat in solchen Fällen alleine entscheiden könne. Rund drei
Monate später schloss sich die SPK-NR einstimmig der Forderung ihrer
Schwesterkommission an. 67

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.11.2016
MARC BÜHLMANN

An ihrer Sitzung Mitte Oktober 2016 kam die SPK-NR auf ihren ursprünglich gefällten,
positiven Entscheid zur Ungültigkeit von Rückwirkungsklauseln zurück. Zwar hatten
beide Staatspolitischen Kommissionen der parlamentarischen Initiative Lustenberger
(cvp, LU) 2015 noch Folge gegeben, die nationalrätliche Kommission wollte nun aber
doch keinen entsprechenden Verfassungsänderungsvorschlag ausarbeiten. Mit 15 zu 8
Stimmen schlug eine Mehrheit der Kommission das Begehren deshalb zur Abschreibung
vor. Mit ein Grund für den Meinungsumschwung war der Vorschlag der SPK-SR für
Reformen auf Gesetzesebene. Eine Verfassungsänderung mit lediglich diesem einen
Vorschlag eines Rückwirkungsverbots sei nicht angebracht. Der Nationalrat folgte der
Empfehlung seiner Kommission und schrieb die Initiative in der Wintersession 2016 ab.
Die SVP, die neben der SP und der GP geschlossen für den Mehrheitsantrag votierte,
begründete den Entscheid damit, dass die direkte Demokratie nicht eingeschränkt
werden dürfe. Die SP und die GP wiesen darauf hin, dass das Verbot einer
Rückwirkungsklausel mit einfachen sprachlichen Mitteln umgangen werden könne. Eine
Initiative könnte anstelle einer Aufhebung eines früheren Beschlusses einfach die
Wiederherstellung eines vorherigen Zustands fordern. Als Beispiel führte Cédric
Wermuth (sp, AG) den beschlossenen Bau einer Strasse an, der zwar mit einem
Rückwirkungsverbot nicht rückgängig gemacht werden dürfte. Eine Initiative könnte
freilich fordern, dass in Zukunft auf einem bestimmten Streckenabschnitt keine Autos
mehr fahren dürften. Die Formulierung eines allgemein gültigen Rückwirkungsverbots,
das im Einzelfall nicht umgangen werden könnte, sei deshalb wahrscheinlich gar nicht
möglich. 68

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2016
MARC BÜHLMANN

Wohl auch vor dem Hintergrund der deutlich gesunkenen Zahl an lancierten und
abstimmungsreifen Volksinitiativen und der damit verbundenen, (auch medial) deutlich
geringeren Diskussionslust um die Behandlung von Volksinitiativen, kam die SPK-SR auf
einen Teil ihres Beschlusses zurück und verzichtete auf zwei der vier ursprünglich
lancierten parlamentarischen Initiativen zum Thema Anforderungen an die Gültigkeit
von Volksinitiativen. In ihrer Medienmitteilung verwies die Kommission zudem darauf,
dass neben der zeitlichen Distanz auch ihre neue Zusammensetzung Grund für diesen
Entscheid sei. Konkret wollte die Kommission mit 9 zu 4 Stimmen auf einen Vorschlag
für eine strengere Prüfung der Einheit der Materie (Pa. Iv. 15.475) verzichten. Es sei gar
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nicht möglich hier präzise Kriterien zu formulieren; der konkrete Anwendungsfall
brauche immer eine spezifische Auslegung. Auch die Idee einer Neuregelung der
Behandlungsfristen von Initiativen, die Bezug nehmen auf eine vorgehende Initiative,
bei welcher die Verfassungsänderung aber noch nicht umgesetzt ist (Pa. Iv. 15.476),
wurde mit 8 zu 5 Stimmen fallen gelassen. Eine solche, gegen die
Durchsetzungsinitiative der SVP gerichtete Regel sei deshalb nicht umsetzbar, weil die
Definition einer so gestalteten Durchsetzungsinitiative sehr schwierig sei.
Weiterverfolgen will die SPK-SR damit lediglich noch die Idee einer unverbindlichen
Vorprüfung von Volksinitiativen (Pa. Iv. 15.477) sowie den Vorstoss, mit dem indirekte
Gegenentwürfe im Abstimmungsbüchlein erläutert werden sollen (Pa. Iv. 15.478). 69

Nachdem ein entsprechendes Postulat Vogler (csp, OW) bekämpft und abgeschrieben
und eine Motion Buttet (cvp, VS) abgelehnt worden waren, versuchte es die BDP-
Fraktion noch mit einer parlamentarischen Initiative. Der Schutz der Volksrechte sei
mittels einer Anpassung der Unterschriftenzahlen für die Einreichung einer
Volksinitiative oder eines Referendums sicherzustellen. Die BDP begründete ihre
Forderung mit „Stimmen aus der Bevölkerung“, die eine vernünftige Reduktion der
Anzahl Abstimmungen forderten. Der „inflationäre Einsatz der Volksrechte“ müsse
geschwächt werden. Bei der Einführung der Volksinitiative 1891 hätten die damals
50'000 benötigten Unterschriften rund 8% der Stimmberechtigten entsprochen; heute
genüge bei einer erforderlichen Unterschriftenzahl von 100'000 die Signatur von
weniger als 2% der Stimmbevölkerung. Anstelle einer fixen Unterschriftenzahl müsse
neu eine prozentuale Hürde definiert werden, die zwischen 3 bis 5 Prozent zu liegen
kommen soll. Die Initianten verwiesen auf den Kanton Genf, wo ein solcher
Automatismus bei 4% eingeführt worden sei.
In ihrem Anfang 2017 veröffentlichten Bericht machte die SPK-NR darauf aufmerksam,
dass es heute gar schwieriger sei, Unterschriften zu sammeln als früher. Vor der
Einführung der brieflichen Abstimmung hätten Initianten vor Abstimmungslokalen
Unterschriften sammeln können. Zudem würden Unterschriftensammlungen Zeit und
Geld kosten. Mit der Einführung einer solchen Hürde, die faktisch einer Erhöhung der
Unterschriftenzahl gleichkäme, würde man kleine und wenig finanzkräftige
Initiativkomitees stark benachteiligen. Zudem sei die Nutzung der Volksinitiative einer
gewissen Fluktuation unterworfen; zur Zeit rede niemand mehr von einer Initiativenflut.
Mit 19 zu 3 Stimmen empfahl die Kommission, der Initiative keine Folge zu geben. 70

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.01.2017
MARC BÜHLMANN

Die deutliche Haltung der SPK-NR – sie hatte die parlamentarische Initiative der BDP
«Schutz der Volksrechte»  mit 19 zu drei Stimmen zur Ablehnung empfohlen – würde
eigentlich eine Kurzbehandlung des Vorstosses ohne Diskussion zur Folge haben. Da
sich die Kommission allerdings entschied, dass es sich um ein wichtiges
staatspolitisches Thema handle, beschloss sie sich zu einer Stellungnahme in der
grossen Kammer. Die Sprecherin der Kommission, Barbara Steinemann (svp, ZH)
erörterte noch einmal die hauptsächlichen Argumente ihrer Kommission. Darüber
hinaus legte sie dar, dass von einer Überbeanspruchung der direktdemokratischen
Instrumente nicht die Rede sein könne. Es seien zudem noch nie so viele Initiativen an
der Unterschriftenhürde gescheitert wie zwischen 2013 und 2016; dies sei ein Grund
mehr, an der bestehenden Zahl an Unterschriften nicht zu rütteln.  
Dass die periodisch auftretende Diskussion über eine so genannte «Initiativenflut» und
die damit verbundenen Vorstösse für höhere Hürden wohl wieder für ein paar Jahre
versiegen wird, zeigte auch das Abstimmungsresultat im Nationalrat. Mit 172 zu acht
Stimmen – neben der geschlossenen BDP-Fraktion stimmte nur Matthias Jauslin (fdp,
AG) für Folge geben – und drei Enthaltungen wurde die Initiative deutlich versenkt.
Auch in der Presse wurde der Entscheid nicht kommentiert. 71

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2017
MARC BÜHLMANN

Der 2015 gross angekündigte Berg zur Änderung bei den Anforderungen an die
Gültigkeit von Volksinitiativen gebar Ende August 2017 nicht mal mehr eine Maus. In
ihrer Medienmitteilung Ende August 2017 kündigte die SPK-SR an, auch auf die beiden
noch verbliebenen Forderungen zu verzichten. Das Angebot einer unverbindlichen
formell- und materiellrechtlichen Vorprüfung von Volksbegehren sei zu wenig
gewichtig, als dass hier eine Änderung des Gesetzes in Angriff genommen werden
müsse. Die Forderung, dass indirekte Gegenentwürfe ins Abstimmungsbüchlein
aufgenommen werden sollen (Pa.Iv. 15.478), könne von der Bundeskanzlei, die für die
Redaktion der Abstimmungserläuterungen verantwortlich ist, ohne Gesetzesänderung
umgesetzt werden. Ein entsprechendes Schreiben sei von der SPK-SR bereits an die
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Bundeskanzlei geschickt worden. 72

Mitte Mai 2018 nahm die SPK-SR mit 11 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung einen
Gesetzesentwurf an, der die Kündigung von Staatsverträgen regelt. Zwar seien wichtige
Verträge bis heute nie gekündigt worden, es gelte aber – insbesondere vor dem
Hintergrund von Volksinitiativen, die in jüngerer Vergangenheit in ihrer Umsetzung die
Kündigung völkerrechtlicher Verträge forderten – die Regeln «vor dem Spiel» und nicht
erst «während des Spiels» zu klären. Die Kommission stellte sich gegen die Haltung des
Bundesrates, dass dieser alleine zuständig sei für die Kündigung von internationalen
Abkommen. Vielmehr sei die Kündigung gleich zu regeln wie der Abschluss von
völkerrechtlichen Verträgen: Die Bundesversammlung sei es, die Abschlüsse für
wichtige, rechtsetzende Verträge genehmige, also müsse es auch das Parlament sein,
das solche Verträge auflösen könne. Mitberücksichtigt werden müsste dabei auch das
Referendumsrecht: Auch hier müsse das Prinzip des «actus contrarius», also ein
Parallelismus der Zuständigkeiten, angewendet werden. Kündigungen von wichtigen
Verträgen seien dem Referendum zu unterstellen.
Auf die Vernehmlassung des Gesetzesentwurfs gingen 36 Stellungnahmen ein. Zwei
Drittel (die 15 Kantone BE, SZ, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE; die fünf
Parteien BDP, CVP, FDP, GLP, SP sowie der Städteverband, der Gewerbeverband, der
Centre Patronal und die Gesellschaft für Aussenpolitik) sahen nicht nur
Handlungsbedarf in der Frage zur Klärung der Zuständigkeit für die Kündigung
völkerrechtlicher Verträge, sondern beurteilten den Vorentwurf der SPK-SR auch
positiv. Die Kantone Thurgau und Glarus sowie die SVP sprachen sich gegen den
Vorschlag aus. Die restlichen Kantone (OW, ZH, LU, FR, VD, VS und GE) und Verbände
(Gemeindeverband, economiesuisse) nahmen entweder keine Stellung oder enthielten
sich, weil sie mitunter die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung nicht sahen (z.B.
economiesuisse). Die Gegner der Vorlage befürchteten eine Verkomplizierung des
Verfahrens und eine Relativierung der Kompetenzen der Regierung. Die SVP lehnte die
Vorschläge ab, weil sie faktisch darauf hinausliefen, die direktdemokratische
Mitbestimmung einzuschränken; zwar nicht beim Abschluss aber bei Neuaushandlung
oder Kündigung von Staatsverträgen. 73
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Das Finanzreferendum war nicht nur im Ständerat ein Thema, sondern auch in der
grossen Kammer. Dort zielten gleich zwei parlamentarische Initiativen darauf ab,
Bundesbeschlüsse, die Ausgaben über einem bestimmten Betrag zur Folge haben, dem
fakultativen Referendum zu unterstellen. Der Vorstoss der SVP-Fraktion (Pa.Iv. 17.446)
wurde mit dem Umstand begründet, dass sich die direkte Demokratie positiv auf die
Finanzdisziplin auswirke. In jenen Kantonen, in denen die Stimmbevölkerung mittels
Finanzreferendum die Möglichkeit habe, hinsichtlich der Ausgaben auf die Bremse zu
treten, seien Steuern und Ausgaben tiefer als in den anderen Kantonen. Martin Bäumle
(glp, ZH) argumentierte in seiner parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 18.417) mit dem
potenziellen Gewinn an Legitimation. Er verwies auf das Beispiel der Beschaffung einer
neuen Kampfjet-Flotte oder den Kohäsionsbeitrag an die EU. In beiden Fällen wird
darüber diskutiert, ob nicht die Stimmbevölkerung mitentscheiden soll, um so bei
einem Ja die jeweiligen Ausgaben zu legitimieren. 
In ihrem Bericht von Mitte August 2018 sprach sich die SPK-NR knapp mit 13 zu 11
Stimmen gegen Folge geben beider Anträge aus. Sie verwies in ihrem Entscheid auf den
Umsetzungsprozess einer parlamentarischen Initiative der SVP aus dem Jahr 2003
(03.401), bei dem sich in der Vernehmlassung eine deutlich ablehnende Haltung gezeigt
habe, weshalb dieser Prozess damals abgebrochen worden sei. Es sei nicht
anzunehmen, dass sich diese negative Haltung seit damals grundlegend geändert habe.
Man befürchte eine Übersteuerung, weil theoretisch zwei Mal gegen ein Gesetz das
Referendum ergriffen werden könnte, da meist bereits bei der Gesetzgebung
beschlossen werde, mit welchem Betrag der Bund sich finanziell engagieren müsse.
Übersteige dieser Betrag dann aber die von einem fakultativen Referendum
vorgesehene Hürde, dann müsste eigentlich ein zweites Referendum gegen das gleiche
Gesetz ermöglicht werden. Vielfach sei zudem auch nicht bereits zum vornherein klar,
ob ein Betrag überschritten werde oder nicht. Darüber hinaus dürften
direktdemokratische Instrumente nicht mit Zielvorgaben – hier die Ausgabendisziplin –
verknüpft werden. Direkte Demokratie sei ein Wert an sich. Budgetdisziplin werde auf
Bundesebene schliesslich bereits mittels Ausgaben- und Schuldenbremse erreicht. Die
starke, insbesondere aus SVP-Mitgliedern bestehende Minderheit, hob hervor, dass das
Bedürfnis der Bevölkerung zur Mitbestimmung bei Projekten mit hohen Ausgaben
wachse. 74
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Im Nationalrat hatten beide parlamentarischen Initiativen (17.446 und 18.417), welche
die Einführung eines Finanzreferendums forderten, keine Chance. Weil beide
Vorstösse praktisch identisch waren, fand nur eine Abstimmung statt, bei der sich eine
Mehrheit von 115 zu 79 Stimmen bei einer Enthaltung gegen Folge geben aussprach. Zu
den Minderheiten-Stimmen aus den Fraktionen der Urheber gesellten sich je drei CVP-
und BDP-Stimmen. Neben den Voten der Kommissionssprecher sowie der Urheber der
Vorstösse –  Adrian Amstutz (svp, BE) für die SVP-Fraktion bzw. Martin Bäumle (glp, ZH)
– verlangte niemand das Wort. Die Idee eines Finanzreferendums dürfte damit wieder
eine Weile vom Tisch sein. 75
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Der Ständerat beugte sich als Erstrat über die parlamentarische Initiative zur Kündigung
von Staatsverträgen. Nebst dem Entwurf für ein Bundesgesetz galt es auch einen
weiteren Entwurf zu einem Bundesbeschluss zu diskutieren, da auch der Bundesrat
dem Parlament einen themenspezifischen Vorschlag unterbreitete. Inhaltlich verlangten
beide Entwürfe praktisch das gleiche, nämlich einen Parallelismus der Zuständigkeiten
(actus contrarius): Wer für den Abschluss eines Vertrags zuständig ist, soll auch für
dessen Änderung und dessen Kündigung zuständig sein. Die Kommission schlug dabei
einen materiellen Parallelismus vor, mit dem die Zuständigkeit je nach Bedeutung eines
Aktes geregelt wird. Andrea Caroni (fdp, AR) führte als Sprecher der SPK-SR in der
Ratsdebatte als Beispiel aus, dass Verträge bei ihrem Abschluss sehr wichtig sein
können, mit der Zeit aber an Bedeutung verlieren können. In diesem Fall müsste der
Vertragsabschluss von der Bevölkerung beschlossen werden, eine allfällige Kündigung
könnte aber der Bundesrat vornehmen.
Im Prinzip war die Regierung mit diesem Vorschlag einverstanden. Anders als die SPK-
SR wollte sie die Änderung aber nicht in ein Gesetz giessen, sondern beantragte eine
Verfassungsänderung. Dies begründete der Bundesrat damit, dass bezüglich der
Kündigung von Verträgen, für die er alleine zuständig sei, ein verfassungsrechtliches
Gewohnheitsrecht entstanden sei. Die geplante Kompetenzverschiebung von der
Regierung zum Parlament, bzw. durch Ausbau der Volksrechte hin zur
Stimmbevölkerung, müsse folglich mittels obligatorischem Referendum beschlossen
werden. Caroni bestritt in seinen Ausführungen sowohl das Gewohnheitsrecht als auch
die Kompetenz des Bundesrats zur Kündigung von Verträgen und beantragte Eintreten
auf die Kommissionsvorlage sowie Nichteintreten auf die Vorlage der Regierung. 
Justizministerin Simonetta Sommaruga versuchte den Vorschlag des Bundesrates zu
retten, indem sie sich für Transparenz einsetzte. Es sei in der Tat wichtig, zu regeln, wer
für die Kündigung von Verträgen zuständig sei. Es sei zwar auch in der Lehre nicht klar,
ob die Zuständigkeit beim Parlament oder bei der Regierung liegen müsse, und
augenscheinlich habe man hier unterschiedliche Auffassungen. Die geplante Regelung
müsse aber explizit und transparent sein, was nur der Fall sei, wenn sie in der
Verfassung festgehalten werde. 
Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter waren freilich anderer Meinung und
beschlossen mit 4 zu 34 Stimmen (2 Enthaltungen), nicht auf den bundesrätlichen
Entwurf einzutreten. Die Vorlage der SPK-SR wurde hingegen behandelt und nach
einigen Präzisierungen, bei denen man den Anträgen der Justizministerin folgte, mit 34
zu 4 Stimmen in der Gesamtabstimmung gutgeheissen. Damit ging das Geschäft an den
Nationalrat. 76
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats legte ihren in Form einer
parlamentarischen Initiative gehaltenen Entwurf für einen indirekten Gegenvorschlag
zur Volksinitiative „Volkssouveränität statt Behördenpropaganda“ vor (VI: 05.054).
Diese gilt als Umsetzung der parlamentarischen Initiative Burkhalter (fdp, NE). Im
Wesentlichen geht es dabei um die Aufnahme der bereits heute in Leitlinien
festgelegten Grundsätze der Behördeninformation bei Volksabstimmungen in das
Gesetz über die politischen Rechte. Diese Informationen sollen sachlich, transparent
und verhältnismässig sein. Als Besonderheit soll der Bundesrat verpflichtet werden,
umfassend zu eidgenössischen Volksabstimmungen zu informieren und dabei – das
wäre eine Neuerung – immer den Standpunkt des Parlaments zu vertreten. Der
Bundesrat sah weiterhin keinen Anlass, die bisher praktizierten Regeln von Leitlinien-
auf Gesetzesstufe zu befördern und sprach sich dezidiert dagegen aus, dass die
Regierung in jedem Fall die Haltung des Parlaments vertreten müsse. Der Nationalrat
befasste sich in der Dezembersession mit diesen Vorschlägen. Gegen die Anträge der
SVP, welche ihre eigene Volksinitiative bevorzugt, und des Bundesrates beschloss er
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Eintreten. In der Frage, ob der Bundesrat auch dann den Standpunkt der
Bundesversammlung vertreten müsse, wenn er damit nicht einverstanden ist, beschloss
der Rat auf Antrag Müller (fdp, AG) eine weniger rigide Lösung, indem er ihm untersagte,
in diesem Fall eine abweichende Empfehlung abzugeben. Dieser Beschluss stützte sich
auf ein Gutachten des EJPD, welches der Regierung die Propagierung einer vom
Parlamentsentscheid abweichenden Parole untersagt, ihr aber erlaubt, sich in diesem
Falle zurückzuhalten. Des weiteren verlängerte das Parlament die Behandlungsfrist für
die Volksinitiative um ein Jahr. 77

Landesverteidigung

Ausrüstung und Beschaffung

Le Conseil national, à une confortable majorité, n’a pas donné suite à une initiative
parlementaire du socialiste vaudois Pierre Chiffelle qui préconisait d’inscrire dans la
Constitution un droit de référendum en matières de dépenses d’armement. Le projet
prévoyait que tout crédit de plus de 200 millions CHF destiné à l’armement pourrait
être soumis à la sanction du peuple suisse. La CPS a refusé de se rallier aux arguments
de l’initiant par quatorze voix contre neuf. Elle a notamment souligné qu’il ne serait pas
très souhaitable de créer un référendum financier dans un seul domaine des dépenses
de la Confédération, ni d’affaiblir le parlement en lui ôtant une de ses prérogatives. De
plus, elle a considéré que le législatif était tout à fait à même de s’opposer à certaines
dépenses d’armement, comme il l’avait fait en 1997 en refusant un crédit pour des
obusiers blindés. 78
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

L'adoption, en 2011, des Principes directeurs des Nations Unies (ONU) relatifs aux
entreprises et aux droits l'homme a largement médiatisé la problématique de la
responsabilité des entreprises. Dans cette optique, une initiative populaire
«Entreprises responsables – pour protéger l'être humain et l'environnement» a été
déposée. La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) a soumis
un contre-projet indirect par l'intermédiaire d'une initiative parlementaire. L'objectif
de cette initiative parlementaire est de compenser la formulation vague et l'extrémisme
de l'initiative populaire initiale, afin de proposer une mise en œuvre  contraignante et
cohérente. Cette initiative parlementaire précise que les activités à risque doivent être
définies par le législateur, que le respect de l'obligation de diligence doit être non
seulement contrôlée, mais également sanctionnée, et que les violations graves doivent
engager la responsabilité civile de la société mère. La Commission des affaires
juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a refusé de donner suite à l'initiative
parlementaire. L'élaboration d'un contre-projet indirect a été intégré à la révision du
droit de la société anonyme (16.077). 79
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Gesellschaftsrecht

Um die bestehende Pattsituation zu lösen, lancierte die Rechtskommission des
Ständerats eine parlamentarische Initiative mit dem Ziel, einen neuen,
mehrheitsfähigen indirekten Gegenvorschlag auszuarbeiten. Dieser soll die gesamte
Vergütungsfrage auf Stufe des Obligationenrechts und in inhaltlicher Übereinstimmung
mit der laufenden Aktienrechtsrevision regeln und dabei sowohl die Grundanliegen der
Abzocker-Initiative als auch des nationalrätlichen Gegenentwurfs berücksichtigen.
Dabei äussert er sich generell zur Vergütungsfrage bei börsenkotierten Gesellschaften
(Entwurf 1), aber auch zur konzeptionell darauf aufbauenden Regelung von Vergütungen
(i.e. Boni) ab 3 Mio. Fr. pro Geschäftsjahr (Entwurf 2, d.h. Tantiemenmodell). Letztere
nimmt das Anliegen einer zusätzlichen Initiative der ständerätlichen Kommission für
Wirtschaft und Abgaben auf. In der Eintretensdebatte des Ständerats herrschte von
rechts bis links Einigkeit darüber, dass aktienrechtliche Bestimmungen nicht in die
Verfassung gehören, das Problem inakzeptabler Lohn- und Entschädigungsexzesse aber
angegangen werden muss. Sowohl in Bezug auf Entwurf 1 als auch auf Entwurf 2 folgte
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der Ständerat nicht in allen Punkten dem Kommissionsvorschlag. Während Entwurf 1 die
Schlussabstimmung einstimmig passierte – und damit vom Ständerat als neuer,
indirekter Gegenvorschlag zur Abzocker-Initiative akzeptiert wurde – waren sowohl
Eintreten (28 zu 10) als auch die Zustimmung zum Tantiemenmodell (36 zu 16)
umstrittener. Nach Annahme des indirekten Gegenentwurfs empfahl der Ständerat dem
Volk sowohl erneut die Initiative als auch den direkten Gegenvorschlag des Nationalrats
zur Ablehnung und begab sich damit Ende Jahr erneut in eine Differenz zum
Nationalrat. 80

Das Parlament hatte auch im Jahre 2011 Mühe, sich inhaltlich und in der Form auf eine
kohärente Gegenvorschlags-Strategie zur bereits 2008 eingereichten Abzocker-
Initiative zu einigen. Dennoch nahm der indirekte Gegenvorschlag ohne Bonussteuer im
Verlauf des Berichtjahres sukzessive Kontur an. Dieser beinhaltete eine Revision des
Aktienrechts, der gewisse Forderungen der Initiative aufnahm.

Im Dezember 2010 hatte der Ständerat mit klarer Mehrheit einem indirekten
Gegenvorschlag auf Gesetzesebene inklusive der der sogenannten Bonussteuer
zugestimmt. Diese sah vor, dass Unternehmen Boni von über drei Millionen Franken
versteuern müssen. Der Ständerat unterbreitete dem Nationalrat den indirekten
Gegenvorschlag in zwei Varianten – mit oder ohne Bonussteuer. In der Märzsession 2011
beschloss die grosse Kammer, mit 97 zu 92 Stimmen nicht auf den indirekten
Gegenverschlag mit Bonussteuer einzutreten. Dieser Entscheid kam durch eine
geschlossene Allianz aus SVP, FDP und BDP zu Stande, die sich kategorisch gegen die
Einführung einer neuen Unternehmenssteuer zur Wehr setzte. Die Vertreter der SP, der
Grünen und der CVP (bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen) plädierten
vergeblich dafür, der Initiative einen attraktiven Gegenvorschlag gegenüberzustellen.
Hingegen sprach sich eine Mehrheit von 100 zu 88 Stimmen für das Eintreten zum
indirekten Gegenvorschlag ohne Bonussteuer aus. In der Detailberatung schuf der
Nationalrat zahlreiche Differenzen zur kleinen Kammer, indem er auf strafrechtliche
Bestimmungen verzichtete, keine Stimmbeteiligungspflicht von
Personalvorsorgeeinrichtungen an Generalversammlungen beschloss und sich auf
weniger einschränkende Regelung bei den Ausnahmen zum grundsätzlichen Verbot und
Abgangsentschädigungen und Vorauszahlungen einigte. Der Nationalrat insistierte
jedoch darauf, dass nicht nur die Bezüge des Verwaltungsrates, sondern auch jene der
Geschäftsleitung zwingend einer Aktionärsabstimmung zu unterliegen haben. Zudem
sah er eine Sonderregelung für Finanzdienstleister vor, die eine Abstimmung über den
konzernweiten Bonuspool verlangte. 

In der Herbstsession übernahm der Ständerat einige Punkte der nationalrätlichen
Version. So beschloss die kleine Kammer, auf strafrechtliche Bestimmungen bei
exzessiven Vergütungen zu verzichten. Auch liess der Ständerat die
Stimmbeteiligungspflicht von Personalvorsorgeeinrichtungen bei
Aktionärsversammlungen fallen. In anderen Bereichen blieben allerdings wichtige
Differenzen bestehen. Im Gegensatz zum Nationalrat, der dafür eintrat, dass an der
Generalversammlung jährlich zwingend nicht nur über die Vergütungen des
Verwaltungsrates, sondern auch über jene der Geschäftsleitung abzustimmen wäre,
beharrte der Ständerat darauf, dass die Statuten davon abweichen könnten. Der
Ständerat lehnte auch eine zwingende Abstimmung über den konzernweiten Bonuspool
für Finanzdienstleister ab. Was das Grundsatzverbot von Abgangsentschädigungen und
Vorauszahlungen betraf, waren sich beide Räte darin einig, dass die
Generalversammlung Ausnahmen beschliessen konnte. Während der Nationalrat der
Meinung war, dass eine einfache Mehrheit dazu genügte, erachtete der Ständerat
jedoch eine Zweidrittelmehrheit als erforderlich. Schliesslich blieb die Bonussteuer
umstritten, da der Ständerat diesbezüglich an seinem Eintretensentscheid festhielt. 

In der Wintersession näherte sich der Nationalrat dem Ständerat etwas an. Zum einen
verzichtete eine Mehrheit der grossen Kammer auf die Bestimmung, dass
Finanzdienstleister zwingend eine jährliche Aktionärsabstimmung über ihren gesamten
Bonuspool durchführen mussten. Somit schloss sich der Nationalrat dem Ständerat an,
welcher sich einer Sonderbehandlung dieser Branche im Aktienrecht widersetzte. Zum
anderen setzte sich bezüglich der Vergütungen der Geschäftsleitung ein
Kompromissvorschlag durch. Der erfolgreiche Einzelantrag von Martin Bäumle (glp, ZH)
sah zwar eine zwingende Aktionärsabstimmung über die Bezüge der Geschäftsleitung
vor, doch die Statuten sollten festlegen, ob solche Beschlüsse bindende oder
konsultative Wirkung hätten. Die Ratslinke setzte sich vergebens gegen diese weniger
einschränkende Bestimmung ein. In Bezug auf die Bonussteuer beschloss der
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Nationalrat zum zweiten Mal Nichteintreten. Somit stand fest, dass die Bonussteuer
definitiv nicht Bestandteil des indirekten Gegenvorschlags war. 81

Wie in den vergangenen Jahren stand auch 2012 die Abzocker-Initiative im Zentrum
des öffentlichen Interesses. Die eidgenössischen Räte einigten sich darauf, der
Volksinitiative einen indirekten Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe gegenüberzustellen.
Dieser beinhaltete eine Revision des Aktienrechts, welche die Forderungen der
Volksinitiative teilweise aufnahm. Mit der Bereinigung der Differenzen aus dem Vorjahr
setzte sich im Berichtsjahr zuerst der Ständerat auseinander. Bei der zentralen Frage
der Abstimmungen über die Vergütungen der Geschäftsleitung schloss sich die kleine
Kammer der Version des Nationalrats an. Demnach sollte die Generalversammlung
jährlich über die Vergütung der Geschäftsleitung abstimmen. Allerdings sollten die
Statuten festlegen, ob dieser Abstimmung bindende oder konsultative Wirkung zukam.
Auch in Bezug auf das Vergütungsreglement kam der Ständerat dem Nationalrat
entgegen. Die Kantonsvertreter verzichteten darauf, ein Maximalverhältnis zwischen
Grundentschädigung und Boni festzulegen. Hingegen hielt der Ständerat bezüglich der
Ausnahmeregelung für Abgangsentschädigungen und Vorauszahlungen an seiner
Fassung fest. Nach dem Willen des Ständerates sollte hierzu eine Zweidrittelmehrheit
der Generalversammlung erforderlich sein. In der Frühjahrssession stimmte der
Nationalrat in sämtlichen Punkten der ständerätlichen Version zu. Die einzige
Ausnahme betraf die Zulassungskriterien von Abgangsentschädigungen und
Vorauszahlungen. Die Ratslinke setzte sich vergebens für die strengere Lösung des
Ständerates ein. Das nationalrätliche Ratsplenum bestand jedoch darauf, dass solche
Transaktionen entweder im Vergütungsreglement oder durch einen einfachen
Entscheid der Generalversammlung beschlossen werden konnten. Aufgrund dieser
Divergenz musste eine Einigungskonferenz einberufen werden. Diese sprach sich für
die Version des Ständerates aus. In der Schlussabstimmung wurde der indirekte
Gegenvorschlag vom Nationalrat einstimmig und vom Ständerat mit 42 zu einer Stimme
angenommen. Die einzige Nein-Stimme stammte von Thomas Minder, dem parteilosen
Vater der Abzocker-Initiative. Im Falle einer Ablehnung der Volksinitiative wären die
Gesetzesbestimmungen des Gegenvorschlags in Kraft getreten.

Der indirekte Gegenvorschlag kam der Volksinitiative weit entgegen. Von den 24
Forderungen der Abzocker-Initiative übernahm er deren sechs vollständig (jährliche
Aktionärsabstimmung über die Vergütung vom Verwaltungsrat, jährliche
Aktionärsabstimmung über die Gesamtsumme aller Vergütungen des Beirats, jährliche
Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung, Verbot der
Organstimmrechtsvertretung, Verbot des Depotstimmrechts und
Stimmrechtsoffenlegung durch Pensionskassen). Ausserdem ging der indirekte
Gegenvorschlag in zwei Bereichen sogar über die Forderungen der Volksinitiative
hinaus. So beinhaltete er eine griffigere Ausgestaltung der Klage auf Rückerstattung
ungerechtfertigter Leistungen. Zudem wurden die Sorgfaltspflichten in Bezug auf die
Festlegung der Vergütungen konkretisiert. Das Parlament übernahm vierzehn
Forderungen teilweise, wobei im Gegensatz zu den zwingenden Vorschriften der
Initiative meist dispositive Regelungen vorgesehen wurden. Vier Forderungen blieben
unberücksichtigt (jährliche Wahl des Verwaltungsratspräsidenten durch die
Generalversammlung, jährliche Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses, Verbot
der Delegierung der Gesellschaft an eine juristische Person und strafrechtliche
Bestimmungen). 

Nachdem das Parlament im Vorjahr im Rahmen des indirekten Gegenvorschlags auf
eine Bonussteuer verzichtet hatte, kam dieses Anliegen im Berichtjahr erneut auf das
Tapet. Zahlreiche Parlamentarier erachteten es als notwendig, der populären
Volksinitiative eine solche Steuer in Form eines direkten Gegenvorschlags auf
Verfassungsebene gegenüberzustellen. In der Frühjahrssession nahm der Nationalrat
die Bonussteuer mit 100 zu 87 Stimmen an. Demnach hatten Unternehmungen Boni von
über drei Millionen Franken zu versteuern. Im Gegensatz zum Vorjahr schlugen sich die
Grünliberalen zunächst auf die Seite der befürwortenden Fraktionen der SP, der
Grünen und der CVP. Die Vertreter der SVP, der FDP und einer Mehrheit der BDP
sprachen sich vehement gegen die Einführung einer neuen Unternehmenssteuer aus. In
der Sommersession hiess auch der Ständerat die Bonussteuer gut. Mit 23 zu 15 Stimmen
folgte er dem Entscheid des Nationalrats. Nachdem der Ständerat den direkten
Gegenvorschlag in der Schlussabstimmung mit 26 zu 14 Stimmen annahm, scheiterte
das Vorhaben aber schliesslich im Nationalrat mit 87 zu 104 Stimmen. Den Ausschlag
gaben wiederum die Abgeordneten der Grünliberalen Partei, die sich letztlich
geschlossen gegen die Bonussteuer aussprachen. Der Bundesrat setzte die mit

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2012
LAURENT BERNHARD

01.01.89 - 01.01.19 24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Spannung erwartete Abstimmung über die Abzocker-Initiative auf den 3. März 2013
an. 82

Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Der Nationalrat schrieb mit 123 zu 60 Stimmen gegen den Widerstand der SVP, welche
den Vorstoss 2003 eingereicht hatte, eine parlamentarische Initiative ab, mit der auf
Bundesebene ein Finanzreferendum verlangt wurde. 2004 hatte der Rat dem Begehren
in einer ersten Phase Folge gegeben. Nach einer breiten Vernehmlassung war die
Kommission in der Zwischenzeit aber zur Einsicht gelangt, dass ein Finanzreferendum
auf Bundesebene umstritten ist und wohl auch nicht zweckmässig wäre. Bundesrat
Merz sprach sich ebenfalls für eine Abschreibung aus, da es zielführendere Instrumente
zur Eindämmung der Bundesausgaben gebe, insbesondere die Schuldenbremse, zudem
würden mit diesem Instrument Ausgaben, die von Bundesrat und Parlament als
dringlich erachtet werden, über Gebühr verzögert. 83
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

En février, la Ceate du Conseil des Etats a publié son projet d’arrêté fédéral relatif à
une taxe d’encouragement en matière énergétique (ATE) sous la forme d’une initiative
parlementaire, ainsi qu’un rapport. Il s’agit du texte d’application d’une nouvelle
disposition transitoire de la Constitution fédérale, contre-projet à l’initiative «solaire».
L’ATE remplace l’arrêté sur une taxe énergétique voté par le Conseil national en 1998.
La Ceate a publié ainsi son projet avant l’entrée en vigueur de la disposition
constitutionnelle transitoire sur laquelle l’ATE se fonde et également avant son
adoption au parlement. Cette procédure spéciale a été décidée pour des motifs de
rapidité, le Conseil national ayant déjà adopté son arrêté en 1998. La Ceate a souhaité
que l’ATE et le projet de disposition constitutionnelle fassent l’objet d’un traitement
conjoint par les Chambres. L’ATE propose de prélever une taxe incitative d’un montant
de 0.2 ct/kWh sur les agents énergétiques non renouvelables. L’importation et la
production sur territoire suisse de carburants et de combustibles fossiles et
d’électricité seront soumis à la taxe qui pourra être restituée dans certaines cas,
notamment lorsque le courant aura été produit par des énergies renouvelables ou pour
des entreprises tributaires de grandes quantités d’énergie. Le produit de la taxe
permettra des investissements initiaux pour encourager les énergies renouvelables, des
travaux d’assainissement énergétique ou d’amélioration de rendement énergétique,
ainsi que le maintien et la rénovation des centrales hydrauliques suisses. L’arrêté sera
valable jusqu’à l’entrée en vigueur de la disposition constitutionnelle relative à la taxe,
mais au plus tard pendant 15 ans. 84
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Wasserkraft

Saisi d’une motion Inderkum (pdc, UR) (Mo. 07.3911) visant à augmenter la redevance
hydraulique, le Conseil des Etats a décidé de soumettre cette proposition à l’examen
préalable de sa CEATE au motif que celle-ci menait une réflexion sur cette question
dans le cadre de l’élaboration du contre-projet indirect à l’initiative « Eaux Vivantes ».
Lors de cet examen, la commission unanime a décidé de déposer une initiative
parlementaire visant à modifier la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques
afin d’augmenter la limite supérieure de la redevance tout en tenant compte de la
politique environnementale et énergétique. Concrètement, il s’agit d’une hausse
progressive prenant en considération le renchérissement et la valeur de l’énergie. Suite
à l’approbation de son homologue du national, la CEATE-CN a élaboré et mis en
consultation un projet prévoyant que la redevance annuelle maximale soit relevée de 80
à 100 francs par kilowatt d’ici 2014, puis à 110 francs d’ici 2019. L’examen de la motion
Inderkum a par conséquent été suspendu. 85
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Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Anfang Jahr wurden die Vernehmlassungsergebnisse zum indirekten Gegenentwurf zu
den beiden Bausparinitiativen präsentiert. Der Gegenvorschlag, der von der
ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) gefordert und
ausgearbeitet worden war, orientierte sich stark an der Volksinitiative des HEV, welche
im Gegensatz zur Initiative der Schweizerischen Gesellschaft für Bausparen (SGFB) eine
obligatorische Einführung des Bausparens in den Kantonen vorsieht. Der Gegenentwurf
unterscheidet sich aber in zwei wesentlichen Punkten von der HEV-Initiative: Zum
einen verfügt er über moderatere steuerliche Anreize, da die Vermögenserträge der
Einkommenssteuer und die Bausparguthaben der kantonalen Vermögenssteuer
unterstellt würden, und zum anderen enthält er klarere Regelungen im Falle
zweckwidriger Verwendung der Bauspareinlagen. In der Vernehmlassung äusserten sich
die CVP, CSP und SVP positiv zum Gegenentwurf. Die FDP stimmte dem Entwurf unter
dem Vorbehalt zu, dass er durch die in der SGFB-Initiative geforderten
Abzugsmöglichkeiten für Energie- und Umweltinvestitionen ergänzt werde. Eine klar
ablehnende Haltung gegenüber dem Anliegen vertraten die EVP, die Grünen und die SP
sowie nicht weniger als 22 Kantone. Nur gerade der Kanton Genf und der Kanton Basel-
Land, welcher als einziger Kanton über die Möglichkeit des steuerbegünstigten
Bausparens verfügt, unterstützen das Vorhaben. Die Urheber der beiden Initiativen
sprachen sich ebenfalls für den Gegenvorschlag aus. Abgelehnt wurde der indirekte
Gegenvorschlag von den Mieterverbänden. Der Bundesrat gab ebenfalls eine
ablehnende Stellungnahme ab. Der wichtigste Einwand der Landesregierung war, dass
die Zielgruppe der Schwellenhaushalte (Haushaltseinkommen zwischen CHF 60'000
und CHF 100'000) mangels Eigenkapital nicht in der Lage sein würden, innerhalb von 10
Jahren ausreichend Mittel zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum zu äufnen.
Das Bausparen widerspräche dem Rechtsgleichheitsgebot, da gerade
einkommensstarke Steuerpflichtige, welche sich auch ohne die vorgesehenen
Massnahmen Eigenwohnheim leisten könnten, überdurchschnittlich vom Bausparen
profitieren würden. Der Bundesrat verwies zudem auf den Kommissionsbericht der
WAK-SR, der bei zweckwidriger Verwendung der Bauspareinlagen trotz
Nachbesteuerung in einigen Fällen von Steuerausfällen im fünfstelligen Bereich pro
Person oder Ehepaar ausgeht. Weiter befürchtete er wegen Raumknappheit steigende
Haus- und Bodenpreise, was den Effekt der steuerlichen Fördermassnahmen
zumindest teilweise aushebeln könnte. In der Frühjahrssession des Berichtsjahres
behandelte der Ständerat den indirekten Gegenentwurf. Die Kommissionsmehrheit der
WAK-SR empfahl Eintreten. Unter anderem würde dies dem Nationalrat ermöglichen,
seine im Vorjahr ausgesprochene Unterstützung der beiden Volksinitiativen zu Gunsten
des moderateren Gegenvorschlages zurückzuziehen. Die kleine Kammer trat mit 20 zu
15 Stimmen auf den Entwurf ein und verabschiedete ihn bei 17 zu 17 Stimmen nur dank
Stichentscheid des Präsidenten Inderkum (cvp, UR). Der Nationalrat trat dann in der
Sommersession mit deutlichem Mehr auf den Gegenentwurf ein und empfahl ihn
ebenfalls zur Annahme. Praktisch geschlossen gegen den Entwurf votierten SP und
Grüne mit Unterstützung einer Minderheit der CVP. In der Schlussabstimmung fand das
Anliegen im Nationalrat mit 111 zu 64 Stimmen Zustimmung. In der ständerätlichen
Schlussabstimmung wurde der indirekte Gegenentwurf dann aber doch noch zu Fall
gebracht, nämlich mit 22 zu 17 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Was die Stimmung im
Ständerat schlussendlich kippen liess, darüber konnte nur spekuliert werden. Zum
einen hätten einige freisinnige Ständeräte aus gewichtigen Gründen der
Schlussabstimmung fernbleiben müssen, zum anderen hätten die kantonalen
Finanzdirektionen mit ihrer Warnung vor Steuerausfällen von jährlich über CHF 100 Mio.
die kleine Kammer erfolgreich mobilisiert, liess Ansgar Gmür, Direktor des HEV,
verlauten. Bei Annahme des Gegenvorschlages hätte der HEV den Rückzug seiner
Initiative in Aussicht gestellt. Auf der anderen Seite hatte die SP bei Annahme des
Gegenvorschlages bereits mit dem Referendum gedroht. 86
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Umweltschutz

Gewässerschutz

Die Umwelt-, Raumplanungs- und Energiekommission des Ständerates wurde im
November tätig und begann mit der Ausarbeitung eines indirekten Gegenvorschlags.
Die Kommission möchte eine Vorlage die sowohl den Interessen der Wassernutzung als
auch denjenigen des Gewässerschutzes ausreichend Rechnung trägt. Bei der
Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs sollen Gesetzesbestimmungen in verschiedenen
Bereichen geprüft werden. Konkret sind das die Revitalisierung der Gewässer, die
Verminderung der negativen Auswirkungen von Schwall und Sunk unterhalb von
Speicherkraftwerken, Ausnahmen von Mindestrestwassermengen bei
Gewässerabschnitten mit geringem ökologischem Potential sowie die Gewährleistung
der Wasserqualität durch ausreichende Restwassermengen und Reaktivierung des
Geschiebehaushalts. Zudem soll ein Vorschlag zur Finanzierung entsprechender
Massnahmen erarbeitet werden. 87
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Fin 2007, la commission de l’environnement du Conseil des Etats (CEATE-CE) avait
déposé une initiative parlementaire intitulée « Protection et utilisation des eaux » au
titre de contre-projet indirect à l’initiative populaire « Eaux vivantes (Initiative pour la
renaturation) ». À l’instar du Conseil fédéral, les commissaires estimaient qu’il
convenait de recommander le rejet de l’initiative populaire en raison des droits de
requête et de recours excessifs qu’elle entendait accorder aux organisations de
pêcheurs et de protection de l’environnement et des conditions très restrictives
auxquelles elle voulait soumettre la production hydroélectrique. Mais contrairement au
gouvernement, ils jugeaient nécessaire que la Confédération entreprît rapidement des
mesures en matière de renaturation des cours d’eau. Après avoir obtenu l’aval de son
homologue du Conseil national, la CEATE-CE a ainsi élaboré, puis mis en consultation,
au printemps de l’année sous revue, un projet inscrivant dans la loi l’encouragement de
la revitalisation des eaux publiques, l’atténuation des effets nuisibles des éclusées en
aval des centrales hydroélectriques et la garantie de la qualité de l’eau, tout en
conservant les droits acquis pour la production d’énergie hydraulique. Il se distingue de
l’initiative populaire par ses ambitions plus modestes, par le financement qu’il propose
pour les mesures précitées, ainsi que par le refus de toute extension des droits des
organisations. Le coût des mesures de revitalisation et d’assainissement, estimé à 50
millions de francs par an sur vingt ans (soit au total 1 milliard de francs), sera financé au
moyen d’une taxe de 0,1 centime par kilowattheure prélevée par la société exploitant le
réseau national d’acheminement de l’électricité (Swissgrid).
Lors de la consultation, le projet a reçu un accueil globalement favorable sur le
principe, seule l’UDC préconisant le rejet pur et simple de l’initiative populaire. Les avis
ont été plus partagés sur le fond, les milieux électriques exigeant plus de dérogations
en matière de débit résiduel, afin de faciliter l’utilisation de la force hydraulique, alors
que les associations écologistes souhaitaient au contraire restreindre cette possibilité.
En dépit de son refus initial d’opposer un contre-projet à l’initiative populaire, le
Conseil fédéral a réagi favorablement au projet de la CEATE-CE, saluant son caractère
raisonnable et ne demandant que des modifications mineures. En fonction des
résultats de la consultation, la commission a modifié son initiative parlementaire de
sorte à entériner l’obligation pour les cantons d’élaborer des programmes de
revitalisation, à faciliter l’acquisition de terrains pour la mise en œuvre de ces derniers
et à octroyer une indemnisation complète aux propriétaires de centrales
hydroélectriques pour les coûts des mesures d’assainissement.
Lors de la session d’automne, le Conseil des Etats s’est ainsi penché non seulement sur
le message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire « Eaux vivantes », mais
également sur le contre-projet indirect élaboré par sa commission de l’environnement.
Par 23 voix contre 6, il a suivi le gouvernement et approuvé le projet d’arrêté
recommandant au peuple de rejeter l’initiative populaire, jugée dangereuse pour le
secteur hydroélectrique et excessive du point de vue des droits des organisations.
Partageant l’avis de leur commission concernant l’importance d’entreprendre
rapidement la renaturation des cours d’eau, les sénateurs ont approuvé à l’unanimité
son initiative parlementaire. Ils ont en outre décidé de proroger le délai de traitement
de l’initiative populaire jusqu’au 3 janvier 2010, de sorte à laisser le temps au Conseil
national de traiter les deux objets. La chambre basse ayant approuvé cette prorogation,
elle débattra de ces questions en 2009. 88
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